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Jeden Tag entstehen in Unternehmen, an Hochschu-
len, in der Forschung und in den Képfen freier Erfin-
der zahllose neue Ideen. Die beste Idee nitzt dem Er-
finder nichts, wenn der Vorteil aus deren wirtschaft-
licher Nutzung nicht ihm, sondern der Konkurrenz
zugute kommt. Denn grundsétzlich herrscht Nachah-
mungsfreiheit.

Die Broschiire gibt Ihnen einen Uberblick, wie Sie Ihre
Erfindungen gegentber Dritten absichern, sich Uber
den Stand der Technik und Wissenschaft informieren
und wie Sie vorhandenes Wissen nltzen kénnen.

Eine weitsichtige Wirtschafts- und Technologiepolitik
muss die notwendigen Freirdume flr Kreativitat und
Innovation schaffen. Denn der Fleifs und die Kreativi-
tat unserer Erfinder, Wissenschaftler und Techniker
und deren Umsetzung in neue Produkte sind der ein-
zige unerschopfliche Rohstoff unseres Landes.

Deshalb fordert die Bayerische Staatsregierung seit
Jahren den Technologie- und Wissenstransfer in mit-
telstandische Unternehmen und unterstltzt sie bei
der Umsetzung ihrer Ideen in marktféahige Produkte.
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1. Was ist ein
gewerbliches
Schutzrecht?

Stark vereinfacht gesagt, ist ein gewerbliches Schutz-
recht ein vom Staat verbriefter Schutz geistigen Ei-
gentums. Der Erfinder geht mit der Allgemeinheit
einen Tausch ein: Er gibt den Besitz an seinem ge-
heimen Wissen preis, und erhalt im Gegenzug ein
zeitlich befristetes Monopol fir die gewerbliche Ver-
wertung. Technische Ldsungen werden vom Staat
durch Patente (1) und Gebrauchsmuster (2), Form
und Aussehen durch Geschmacksmuster (3), Be-
zeichnungen flr Waren oder Dienstleistungen durch
Marken (4) geschitzt. Einzig und allein der Inhaber
eines dieser Schutzrechte kann entscheiden, in wel-
cher Form er dieses nltzen will: Er kann seine Erfin-
dung bzw. sein Produkt entweder selbst verwerten
oder anderen eine Lizenz zu dessen Verwertung er-
teilen. Und nicht zuletzt kann er jeden, der unbefugt
seine Erfindung gewerblich verwendet oder nitzt,
rechtlich belangen.

ERiEiamresis

Patent - Rolle Gebrauchsmuster Achse

Marke Logo
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2. Warum soll ich
meine Erfindungen
schitzen lassen?

2.1 Okonomische Absicherung

In erster Linie werden mit einem gewerblichen
Schutzrecht Ihre eigenen, haufig mit hohem Aufwand
entstandenen Forschungs- und Entwicklungsergeb-
nisse abgesichert. Nur mit z.B. einem Patent haben
Sie die Gewissheit, dass Sie |hre Produkte exklusiv
anbieten konnen und nicht durch Konkurrenten be-
dréangt werden.

Nur ein Schutzrecht schiitzt Sie vor Nachahmung. Bei
Nichtanmeldung spart sich ein Nachahmer |hre teilwei-
se exorbitanten Entwicklungskosten und kann |hr Pro-
dukt glnstiger anbieten als Sie selbst. Dass er dabei
den lhnen geblhrenden Gewinn einstreicht, ist nur die
eine Seite der Medaille: Wenn er ,clever” genug ist,
investiert er den erzielten Gewinn in die Weiterent-
wicklung Ihrer Erfindung und meldet seinerseits darauf
ein gewerbliches Schutzrecht an. Damit sind Sie als
eigentlicher Erfinder aus dem Rennen.

Durch Kooperationen und Vergabe von Lizenzen stéar-
ken Sie Ihre eigene Position und erzielen zudem wirt-
schaftliche Vorteile.

Malinahmen gegen Produktpiraten sind nur an-
hand eines entsprechenden Schutzrechts durchsetz-
bar. Damit Sie sich wirksam gegen Produktpiraterie
schitzen kénnen, missen Sie lhre Konkurrenz und
die Schutzrechtslage standig beobachten und jede
Verletzung sofort angreifen, sei es durch Beschlag-
nahme von Waren oder Produktionsverbot. Nur wenn
Sie Inhaber eines Schutzrechtes auf lhre Erfindung
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sind, verspricht ein gerichtliches Streitverfahren in
diesen Féllen Erfolg.

Durch lhre Schutzrechts-Anmeldung werden lhre
Wettbewerber informiert. Potenzielle Nachahmer
werden so bereits im Vorfeld abgeschreckt, da sie
mit Ihren Schadenersatzansprichen rechnen mussen.
Ihre Konkurrenz kann flr das von lhnen angemeldete
Produkt kein Schutzrecht mehr erhalten!

Schutzrechte verbessern Ihr Firmenimage nachhaltig
und weisen |Ihr Unternehmen als innovativ aus. Hin-
weise auf dem Produkt, der Verpackung, in Firmen-
unterlagen oder in Printmedien verstarken den Wer-
beeffekt zusatzlich.
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2.2 Informationsgewinnung

Neben Ihrer 6konomischen Absicherung ist die zwei-
te, wesentliche Aufgabe des Schutzrechtswesens
sein Informationscharakter. Es ist nicht nur legitim,
gewerbliche Schutzrechte zur Informationsgewin-
nung zu nltzen, es ist sogar erwlnscht und dient
dem technischen Fortschritt.

Eine zum Patent angemeldete Erfindung wird spates-
tens 18 Monate nach der Anmeldung verdffentlicht.
Mit der Veroffentlichung soll der Forschergeist fir In-
novation und technischen Fortschritt angeregt wer-
den. Die Vorteile fur Sie liegen auf der Hand:

Durch gezielte Auswertung gewerblicher Schutzrech-
te gewinnen Sie wertvolle Informationen fir die eige-
ne Forschung und Entwicklung.

Technische Trends erkennen Sie rechtzeitig, die
nirgends sonst so friih bekannt werden.

Durch Recherchen zum Stand der Technik erkennen
Sie bereits im Vorfeld eigener Entwicklungen, ob eine
Kollision mit fremden Schutzrechten zu erwarten
ist und ob Sie Kosten fir Parallelentwicklungen z.B.
durch andere Ldsungen vermeiden kénnen.
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3. Wie kann ich meine
Erfindungen in Deutschland
schitzen lassen?

Der européische Binnenmarkt ist einer der groften in-
tegrierten Wirtschaftsraume der Welt. Auch kleine
bzw. mittelstdandische Unternehmen miussen sich
heute der internationalen Konkurrenz stellen — nicht
nur der in heimischen Regionen. Auch die Kunden
werden zunehmend anspruchsvoller und fordern zu-
nehmend Produkte, die ihren individuellen Bedurfnis-
sen entsprechen.

Auf diese veranderten Anforderungen muissen Sie als
Unternehmer zwangslaufig reagieren, um erfolgreich
zu sein oder zu bleiben. Es ist unerléasslich, dass Sie
lhre eigenen Produkte und Fertigungsverfahren be-
herrschen und auch die der Konkurrenz kennen. Be-
obachtung der Konkurrenz, umfassendes Know-how
in Ihrer Branche und branchentbergreifende Neugier
auf Trends und Neuheiten verschaffen Ihnen den néoti-
gen Weitblick, um vom Markt in der Zukunft geforder-
te Produkte bzw. Dienstleistungen zu entwickeln.

FUr nationale Schutzrechtsanmeldungen in der Bun-
desrepublik Deutschland ist das Deutsche Patent-
und Markenamt (DPMA) in Minchen zustandig.

Grundsatzlich haben Sie die Moglichkeit fir Anmel-
dung nationaler Schutzrechte:

B (ber das nationale Patentamt,

B (ber ein Uberregionales Patentamt, z.B. das Euro-
paische Patentamt oder
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B (ber die Weltorganisation flr geistiges Eigentum
(World Intellectual Property Organisation, WIPO)
in Genf.

3.1 Patent

Das Patent ist ein zeitlich begrenztes Ausschlief3lich-
keitsrecht, das eine meist mit hohem Aufwand ent-
standene Erfindung vor Nachahmung schitzt. Es gibt
seinem Inhaber das Recht, fir eine Zeit von bis zu
20 Jahren Uber seine Erfindung allein zu verfiligen:
Er kann sie exklusiv auf dem Markt anbieten; er kann
Lizenzen vergeben; er kann das Patent als strategi-
sches Mittel benutzen, um damit vorausschauend der
Konkurrenz den Eintritt in ein bestimmtes Marktseg-
ment zu erschweren oder sogar zu verbauen; er kann,
wenn notig mit Hilfe der Gerichte, jedem anderen die
Nutzung seiner Erfindung untersagen.

Patente sind damit eine wesentliche Voraussetzung
far den wirtschaftlichen Erfolg einer technischen In-
novation und spielen eine wichtige Rolle bei der Um-
setzung von Innovationen in neue Produkte oder Pro-
duktionsverfahren sowie im Technologietransfer.

Neben ihrer Schutzwirkung signalisieren verdéffent-
lichte Patente, dass ihr Inhaber auf dem betreffenden
Gebiet arbeitet und Uber entsprechendes Know-how
verflgt. Sie dokumentieren die innovative Kraft ei-
nes Unternehmens. DarUber hinaus ermaoglichen sie
dem Unternehmen, die eigene Technologie Uber Li-
zenzvergabe zu verbreiten, um beispielsweise einen
technischen Standard zu schaffen.

3.1.1 Schutzvoraussetzungen

Die zentrale Rolle bei der Beurteilung der Patentier-
barkeit einer angemeldeten Erfindung spielt der §1
des Patentgesetzes (PatG). Danach werden Patente
erteilt flr technische Erfindungen, die neu sind, ei-
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ner ausreichenden erfinderischen Leistung entspre-
chen und gewerblich anwendbar sind:

Neuheit (8 3 PatG)

Eine Erfindung gilt nach dem Patentgesetz als ,neu”,
wenn sie nicht zum ,, Stand der Technik” gehort. Der
. Stand der Technik” umfasst alle Kenntnisse, die vor
dem Anmeldetag schriftlich oder mindlich, durch Be-
nutzung oder in irgendeiner anderen Weise der Of-
fentlichkeit zuganglich gemacht worden sind.

Erfinderische Leistung (84 PatG)

Die angemeldete Erfindung darf sich nicht in nahe lie-
gender Weise aus dem Stand der Technik ergeben.
Das heilst, eine Erfindung ist nicht patentierfahig,
wenn die entsprechende Ldsung fir den Fachmann
aus dem einschlagigen Fachgebiet nahe liegt. Die er-
finderische Leistung muss somit das Kénnen eines
Durchschnittsfachmannes lbersteigen.

Die Beurteilung der erfinderischen Leistung ist ein
grundsatzliches Problem des Patentrechts. Hinter-
grund dieses PrUfkriteriums ist, dass nicht jede noch
so kleine Neuerung fur sich schon zu einem Schutz-
recht flhrt, denn dadurch kénnte u.U. der Fortschritt
auf dem betreffenden Gebiet sogar blockiert wer-
den.

Fur die Beurteilung der erfinderischen Leistung ist zu-
nachst der jeweilige Prifer im DPMA verantwortlich.

Gewerbliche Anwendbarkeit (85 PatG)

Die angemeldete Erfindung muss gewerblich oder
landwirtschaftlich herstell- und benutzbar sein (nicht
gewerblich anwendbar sind z.B. chirurgische oder
therapeutische Behandlungen).
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3.1.2 Schutzgegenstand

Damit der Weg fir zukinftige, heute noch nicht er-
kennbare Gebiete der Technik offen bleibt, ist im
Patentgesetz nicht explizit angegeben, was unter ei-
ner technischen Erfindung alles einzuordnen ist, son-
dern was nicht als solche gilt und damit nicht paten-
tierbar ist. Dazu gehoren z.B. Entdeckungen, wis-
senschaftliche Theorien, mathematische Methoden,
dsthetische Formschopfungen, Plane, Regeln und
Verfahren flr gedankliche oder gesellschaftliche Ta-
tigkeiten und flr Spiele sowie flr Programme fir die
Datenverarbeitung und die Wiedergabe von Informa-
tionen. Diese Einschrdnkungen gelten jedoch nur
dann, wenn sich die Erfindung auf diese Kategorien
als solche richtet. Liegt dagegen eine Kombination
einer ausgeschlossenen Kategorie und einer techni-
schen Anwendungsmaglichkeit vor, was haufig der
Fall ist, so ist diese Kombination in der Regel dem Pa-
tentschutz zuganglich. Oftmals kann es in Grenzfallen
sehr auf die Darstellung der Erfindung und die Formu-
lierung der Patentansprliche ankommen.

Grundsatzlich ausgeschlossen von der Patentertei-
lung sind Erfindungen, deren Verdffentlichung oder
Verwertung gegen die offentliche Ordnung oder
die guten Sitten verstoRen wirde. Ebenso ausge-
schlossen sind Pflanzensorten und Tierarten sowie
gentechnologische Verfahren zum Klonen von Men-
schen, Verfahren zur Modifikation der Keimbahn des
Menschen, die Verwendung humaner Embryonen fir
industrielle oder kommerzielle Zwecke und Verfah-
ren, die mit einer grausamen Behandlung von Tieren
verbunden sind, ohne dass diese Verfahren flr den
Menschen von betrachtlichem Nutzen sind.
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3.1.3 Patentanmeldung und
Patenterteilungsverfahren

Die Anmeldung eines Patentes kann beim DPMA
in Minchen, bei der Dienststelle in Jena oder beim
Technischen Informationszentrum in Berlin einge-
reicht werden (Adressen siehe Kapitel 8). Auch be-
stimmte Patentinformationszentren, nehmen Patent-
anmeldungen an. Sie dokumentieren den Eingangs-
tag der Anmeldung und leiten sie an das DPMA wei-
ter, ohne sie inhaltlich zu prifen.

Maochten Sie ein Patent anmelden, kdnnen Sie dies
beim DPMA grundsétzlich selbst tun. Dabei ist fol-
gendes zu bericksichtigen:

B Zur Beratung stehen lhnen Patentanwalte zur Ver-
figung, die auch in lhrem Auftrag die Anmeldung
Ihres Patents einreichen. Verzeichnisse koénnen
beim DPMA und bei der Patentanwaltskammer
kostenlos angefordert werden.

B Auslander, die nicht in Deutschland wohnen und
hier auch keinen Sitz haben, mussen sich bei der
Anmeldung grundsatzlich durch einen Patent- oder
Rechtsanwalt vertreten lassen.

Form der Patentanmeldung

Die Anmeldung muss schriftlich eingereicht oder
elektronisch Gbermittelt werden. Sie kann auch in
einer anderen Sprache als Deutsch abgefasst sein,
eine deutsche Ubersetzung ist jedoch innerhalb von
drei Monaten nach Einreichung nachzureichen. Die
Anmeldeunterlagen kénnen dem DPMA auf dem
Postweg, in elektronischer Form unter Verwendung
der PaTrAS-Software sowie per Telefax Ubermittelt
werden.

Mit der Anmeldung ist die Erfindung beim DPMA hin-
terlegt und der Anmeldetag festgelegt. Der Anmel-
detag ist sehr wichtig, denn er bestimmt u.a., dass
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spater eingehende Anmeldungen, soweit sie die glei-
che Erfindung zum Gegenstand haben, nicht mehr zu
einem Patent fUhren kdnnen.

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist, dass die Erfin-
dung nicht bereits vor ihrer Anmeldung in irgendeiner
Form veréffentlicht worden ist.

Anmeldeunterlagen

Die Anmeldeunterlagen sollten folgende Teile ent-

halten:

B das Formular fur den Antrag auf Erteilung eines
Patents,

B eine Kurzfassung (Abstract), in der die Erfindung
kurz und genau beschrieben ist,

B ein oder mehrere Patentanspriiche, die angeben,
was als patentierfahig unter Schutz gestellt wer-
den soll,

B eine Beschreibung des technischen Sachver-
haltes der Erfindung, insbesondere Nachteile des
technischen Standes und Vorteile der Erfindung,

B erganzende Zeichnungen, die sich auf die Patent-
ansprliiche oder die Beschreibung beziehen, so-
weit notwendig oder sinnvoll.

Damit Ihr Zeitvorrang (Prioritdt) vor moglichen ande-
ren Anmeldern auf dem gleichen Gebiet gesichert
wird, ist die Einreichung einer Patentanmeldung im-
mer eilig. Natdrlich sollten Sie versuchen, gleich mit
der Anmeldung samtliche erforderlichen Unterlagen
einzureichen. Bleibt jedoch zu wenig Zeit fur die Aus-
arbeitung einer ordnungsgemaflen Anmeldung, mus-
sen folgende Mindestanforderungen erfillt sein:

B Erklarung, dass Sie als Anmeldender fir die (in der
Anlage beschriebene) Erfindung ein Patent be-
gehren,

B Beschreibung des technischen Sachverhalts der
Erfindung,
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B entsprechende Zeichnungen, soweit notwendig
oder sinnvoll.

Alle Ubrigen Unterlagen kénnen dann nachgereicht
werden. GroRte Sorgfalt sollten Sie darauf verwen-
den, dass die technische Darstellung lhrer Erfindung
ausfihrlich und vollstandig ist: Weder textliche noch
zeichnerische Ergdnzungen dirfen, soweit sie nicht
durch die urspringliche Offenbarung gedeckt sind,
spater noch eingefligt werden. Auch Merkmale, die
fir die angemeldete Erfindung wesentlich sind, kon-
nen spater nicht mehr erganzt werden!

Spatestens 18 Monate nach dem Anmeldetag wird
Ihre Anmeldung veroffentlicht. Innerhalb von sieben
Jahren nach der Anmeldung mussen Sie als Anmel-
der dann einen Prifungsantrag stellen, da lhre Anmel-
dung sonst verfallt. Dieser Zeitraum gibt Ihnen Gele-
genheit festzustellen, in welcher Form Sie |hre Erfin-
dung verwerten kénnen und ob es sinnvoll ist, |hre
Anmeldung prifen zu lassen.

Mit Anmeldung, Prifung, Erteilung und Fortfiihrung
fallen jeweils Geblihren an, die Sie fristgerecht ent-
richten missen.

Einspruch

Nachdem die Patenterteilung veroffentlicht ist, kann
jedermann innerhalb von drei Monaten schriftlich Ein-
spruch dagegen einlegen. Der Einspruch muss be-
grindet werden und wird durch die Patentabteilung
des DPMA gepruft.

Antragsformulare

Das DPMA stellt Ihnen Unterlagen zur Einreichung Ih-
rer Anmeldung kostenlos zur Verfligung. Das Merk-
blatt fir Patentanmelder, die Patentanmeldeverord-
nung sowie die Anmeldeformulare kénnen auch tber
das Internet (www.dpma.de) bezogen werden.
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3.1.4 Gesetzliche Wirkungen

Mit einem Patent verleiht Ihnen der Staat das Recht
auf ausschlielBliche Verwendung lhrer Erfindung.
Dieses Recht ist damit national begrenzt. Folglich
muss lhre Erfindung in jedem Land patentiert wer-
den, in dem sie geschiitzt werden soll.

Ein Patent ist ein hoheitlich erteiltes Schutzrecht, das
Ihnen Monopolrechte gewahrt. Sie kdnnen |hre pa-
tentierte Erfindung allein verwerten, Lizenzen verge-
ben und anderen verbieten, lhre Erfindung zu nutzen.
Handelt es sich um ein patentiertes Produkt, darf die-
ses von Dritten weder in dem Schutzland hergestellt
noch angeboten, in Verkehr gebracht, zu gewerbli-
chen Zwecken benutzt, ein- oder ausgefihrt werden.
Auch die Durchflhrung eines geschitzten Verfahrens
sowie das Anbieten oder in Verkehr bringen eines
nach dem Verfahren hergestellten Erzeugnisses kann
verboten werden.

Schutzdauer

Die Schutzdauer eines Patentes betragt in Deutsch-
land, den Mitgliedsstaaten des Europaischen Pa-
tentiibereinkommens (EPU) und den USA maximal
20 Jahre, wobei ab dem dritten Jahr jeweils jahrlich
VerlangerungsgebUhren zu entrichten sind.

Schutzrechtsverletzungen

Sie als Patentinhaber missen beobachten, ob Ihr
Patent verletzt wird. Stellen Sie eine unrechtmaRi-
ge Nutzung fest, werden Sie im Normalfall den Ver-
letzenden abmahnen und auffordern, die Produktion
und/oder den Vertrieb einzustellen oder evtl. Scha-
denersatz zu leisten. Die Durchsetzung dieser An-
sprlche erfolgt in der Regel Uber den Gerichtsweg.
Fur Klagen, mit denen Anspriiche wegen Verletzung
eines Patents geltend gemacht werden, sind die Zi-
vilkammern der Landgerichte zustandig. In Bayern ist
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die Zustandigkeit flr Patentverletzungsstreitigkeiten
aus dem Oberlandesgerichtsbezirk Minchen beim
Landgericht Mutnchen | und fir Patentverletzungs-
streitigkeiten aus den Oberlandesgerichtsbezirken
Nurnberg und Bamberg beim Landgericht Nirnberg-
Furth konzentriert.

Einspruchsverfahren

Eine Patentanmeldung kann vor der Erteilung nicht
angegriffen werden. Es kann jedoch jedermann einen
Prifungsantrag stellen und dadurch eine amtliche
Prifung auslésen. Nach Erteilung eines Patents kén-
nen Dritte innerhalb von drei Monaten Einspruch ein-
legen. Das Einspruchsverfahren ist relativ preiswert,
da der Unterlegene dabei nicht die Kosten der Gegen-
seite zu tragen hat. Nach der Drei-Monats-Frist kann
Ihr Patent nur noch mit einer Nichtigkeitsklage ange-
fochten werden - hierbei hat die unterlegene Partei
die gesamten Verfahrenskosten zu tragen.

3.1.5 Kosten

Folgende Patentgeblhren sind jeweils fir die Anmel-
dung, die Prifung und die Laufzeit eines Patentes an
das DPMA zu entrichten (Stand November 2007):
Patentanmeldung

in elektronischer Form EUR 50,-
in Papierform EUR 60,-
Recherche EUR 250,-
Prifung der Anmeldung:
bei gestelltem Rechercheantrag EUR 150,-
ohne Rechercheantrag EUR 350,-

Werden die GebUhren fir Patentanmeldung oder -re-
cherche von Ihnen nicht innerhalb von drei Monaten
entrichtet, so gelten Anmeldung bzw. Recherche als
zurickgenommen. Anmeldung, Recherche- oder Pri-
fungsantrag werden erst dann bearbeitet, wenn die
entsprechenden Geblhren bezahlt wurden.
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Fur jede Patentanmeldung wird zu Beginn des drit-
ten und jedes folgenden Jahres ab dem Anmeldetag
eine progressiv ansteigende Jahresgebuhr féllig.
Sie betragt beispielsweise im 3. Jahr EUR 70,— und
im 20. Jahr EUR 1.940,-. Eine Aufrechterhaltung bis
zu 20 Jahren lohnt sich deshalb nur fir wirtschaftlich
erfolgreiche Patente. Durchschnittlich sind Patente
lediglich etwa 10 Jahre in Kraft.

3.1.6 Patentstrategien

In frlhen Technologiephasen werden Uberwiegend
strategische Patente eingereicht. Es geht hier fir
Sie als Unternehmer mehr darum, lhre eigene For-
schungs- oder Entwicklungsrichtung gegen Konkur-
renten abzusichern, als um konkrete Produktinnova-
tion. In dieser Konzeptphase kann eine grofze Anzahl
von Patentver&ffentlichungen sinnvoll sein.

Spater, in der Wachstumsphase, wollen Sie die Er-
gebnisse |hrer Forschung oder Produktentwicklung in
konkrete, vermarktbare Produkte umsetzen und ge-
gen die Konkurrenz absichern. In dieser Reife- und Al-
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tersphase wird es vor allem um verfahrensbezoge-
ne, prozessverbessernde Patente oder um die Ab-
sicherung konkreter Detailldsungen gehen.

Informationen Uber Patente kdnnen Sie vielféltig in
lhre technologische Wettbewerbsstrategie einbin-
den. Sie dienen als Indikatoren fir zuklnftige tech-
nologische Entwicklungen und verschaffen lhrem ei-
genen unternehmerischen Handeln entscheidende
Vorspriinge. Insbesondere im immer schneller wer-
denden technologischen Wettlauf dienen Patentinfor-
mationen zur frihen Erkennung von Signalen. Sowohl
Pionierunternehmen als auch Technologiefolger kon-
nen durch Patentinformationen ihre Aktivitdten opti-
mieren.

3.2 Gebrauchsmuster

Mit einem Gebrauchsmuster kdénnen Sie sich alle
technischen Erfindungen mit Ausnahme von Verfah-
ren schitzen lassen. Eine Prifung auf Neuheit und
erfinderische Leistung wie beim Patent findet hier
nicht statt. Es empfiehlt sich deshalb, eine hier nur
optionale Recherche durch das DPMA durchflhren
zu lassen, die allerdings kostenpflichtig ist. Insgesamt
ist das Gebrauchsmuster ein schnell zu erlangendes
Schutzrecht mit geringen Kosten.

Sehr nltzlich kann auch die Kombination von Patent-
und Gebrauchsmuster-Anmeldung sein: Die unsiche-
re Phase von der Anmeldung des Patents bis zur Er-
teilung wird so Uberbrlickt und Sie haben frihzeitig
ein Schutzrecht zur Verfligung, mit dessen Hilfe Sie
auf Unterlassung oder Schadenersatz klagen kénnen.
Bei einem angemeldeten Patent ist das noch nicht
moglich.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Parallel-Anmeldung
von Patent und Gebrauchsmuster, wenn z.B. die er-
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finderische Leistung vom DPMA nicht entsprechend
bewertet wird oder bereits Informationen vor der An-
meldung des Patentes veroffentlicht worden sind. Bei
Gebrauchsmustern zahlen ndmlich eigene Vorverlaut-
barungen, die nicht langer als 6 Monate zurick liegen,
nicht als Stand der Technik. In diesen Fallen haben
Sie sich dann zumindest ein Gebrauchsmusterschutz-
recht fur lhre Erfindung gesichert. Es ist in jedem Fal-
le besser, ein ,kleines” Schutzrecht zu besitzen, als
eine vollig ungeschitzte Erfindung zu prasentieren.

Das geschitzte Produkt kann z.B. mit dem Hinweis
.gesetzlich geschitzt” versehen werden und wirbt
so fur Ihr innovatives Unternehmen.

3.2.1 Schutzvoraussetzungen

Wie das Patent gilt auch der Gebrauchsmusterschutz
flr technische Erfindungen. Die technische Erfindung
muss neu sein, auf einem erfinderischen Schritt be-
ruhen und gewerblich anwendbar sein (8 1GebrMG).
.Neuheit” und ,erfinderische Leistung” sind beim
Gebrauchsmuster jedoch eigenstandig definiert.

Neuheit (88 1, 3 GebrMG)

Eine ,,Neuheit” im Sinne des Gebrauchsmusterschut-

zes ist ein Gegenstand, der nicht zum Stand der Tech-

nik gehdrt. Mit dem Stand der Technik sind — wie
beim Patent — alle Kenntnisse gemeint, die vor der

Anmeldung der Offentlichkeit zuganglich waren. Im

Gegensatz zum Patent gibt es beim Gebrauchsmus-

ter jedoch drei erhebliche Unterschiede:

B Eine innerhalb von sechs Monaten vor Anmel-
dung erfolgte Beschreibung oder Benutzung bleibt
auler Betracht, wenn sie auf der Ausarbeitung des
Anmelders beruht (Neuheitsschonfrist).

B Eine Veroffentlichung des Gebrauchsmusters auf
einer Offentlichen Ausstellung ist nicht ,neuheits-
schadlich”, wenn die Anmeldung innerhalb einer
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Frist von sechs Monaten nach Eréffnung der Aus-
stellung eingereicht wird (Ausstellungsprioritat).

B Eine nicht schriftliche Veroéffentlichung im Ausland
bleibt ebenfalls unberlcksichtigt.

Erfinderischer Schritt (§ 1 GebrMG)

Das Kriterium des erfinderischen Schritts ist hier ge-
geben, wenn eine Erfindungsqualitat vorliegt, die
Uber das reine handwerkliche Kdnnen hinausgeht
und sich nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand
der Technik ergibt. Insgesamt sind nach allgemeiner
Uberzeugung beim Gebrauchsmuster die Anspriiche
an den erfinderischen Schritt nicht so hoch angesetzt
wie beim Patent, weshalb es haufig als , kleines Pa-
tent” bezeichnet wird.

Gewerbliche Anwendbarkeit (8§ 1 GebrMG)

Das Gebrauchsmuster muss auf irgendeinem ge-
werblichen oder landwirtschaftlichen Gebiet herge-
stellt oder benutzt werden kénnen.

3.2.2 Schutzgegenstand

Geschutzt werden kénnen alle technischen Erfindun-
gen wie z.B. chemische Stoffe, Lebensmittel, Arz-
neimittel, auch Mikroorganismen oder unbewegliche
Gegensténde oder Schaltungen jeder Art, aber auch
Erfindungen zum sogenannten Stoffaustausch, wie
z.B. die Verbesserung eines Gerates durch Verwen-
dung eines anderen Werkstoffes.

Nicht geschlitzt werden Entdeckungen, wissen-
schaftliche Theorien, mathematische Methoden, &s-
thetische Formschopfungen, Plane, Regeln und Ver-
fahren, wie z.B. Herstellungsverfahren, Behandlungs-
verfahren, Programme von Datenverarbeitungsanla-
gen, Wiedergabe von Informationen und dergleichen,
jeweils aber nur ,,als solche” (vgl. hierzu 3.1.2).
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3.2.3 Gebrauchsmusteranmeldung und

Gebrauchsmustereintragungsverfahren
Die Anmeldung kann beim DPMA, bei der Dienststel-
le in Jena oder beim Technischen Informationszent-
rum Berlin erfolgen. Auch bestimmte Patentinforma-
tionszentren nehmen lhre Anmeldung entgegen, do-
kumentieren den Eingang und leiten die Unterlagen
dann an das DPMA weiter.

Der Eintragungsantrag muss schriftlich gestellt wer-
den und kann in Papierform per Post oder elektro-
nisch Ubermittelt werden. Er kann auch in einer an-
deren Sprache als Deutsch abgefasst sein, eine Uber-
setzung ist jedoch innerhalb von drei Monaten nach
Einreichung des Antrags nachzureichen. Die ent-
sprechenden Formblatter kdnnen beim DPMA, auch
Ubers Internet, bezogen werden.

Insgesamt ist das Anmeldeverfahren fir ein Ge-
brauchsmuster wesentlich einfacher als fur ein Pa-
tent, weil dabei eine Priifung auf Neuheit und erfinde-
rische Leistung nicht stattfindet, es wird im Wesentli-
chen nur formal geprift.

Hauptkriterium der sachlichen Prifung ist die Frage,
ob der Schutz fiir ein Verfahren beansprucht wird, da
Verfahren nicht geschltzt werden kénnen.

Ist Ihre Anmeldung in Ordnung, wird lhre Erfindung in
die Gebrauchsmusterrolle eingetragen.

3.2.4 Gesetzliche Wirkungen

Der Schutz, den lhre Erfindung als eingetragenes Ge-
brauchsmuster genief3t, entspricht im Grunde dem
Schutz durch ein Patent. Das Gebrauchsmuster ist
ein zeitlich befristetes AusschlieRlichkeitsrecht. Sie
als Anmeldender kénnen, solange das Gebrauchs-
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muster eingetragen ist, anderen die Benutzung lhrer
Erfindung untersagen.

Das Gebrauchsmuster ist ein nicht gepriftes
Schutzrecht, es wird vom Patentamt nicht auf Neu-
heit und erfinderische Leistung geprift. Um Ihr ei-
genes Risiko im Streitfall zu minimieren, sollten Sie
sich durch eine grindliche Recherche zum Stand der
Technik dagegen absichern, dass Sie evtl. von Drit-
ten schadenersatzpflichtig gemacht werden. Deshalb
miussen Sie als Inhaber, genauso wie beim Patent,
selbst daflir sorgen, dass |hr Gebrauchsmusterschutz
nicht durch Dritte verletzt wird.

Wegen der fehlenden Prifung ist die Rechtsbestéan-
digkeit oft fraglich; der Gebrauchsmusterschutz kann
in einem Loschungsverfahren u.U. wieder aberkannt
werden.
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Schutzdauer

Nach Ablauf der ersten 3 Jahre ab dem Anmeldetag
kdnnen Sie gegen Zahlung einer Geblhr die Aufrecht-
erhaltung zunachst auf 6 Jahre verlangern. Danach
kann noch zweimal jeweils um 2 Jahre verlangert
werden; die maximale Schutzzeit betrdgt somit ins-
gesamt 10 Jahre.

Auslandsanmeldungen

Innerhalb von 12 Monaten ab dem Anmeldetag kon-
nen Sie in auslandischen Staaten Anmeldungen ein-
reichen, die den Anmeldetag (Prioritat) der ersten
Anmeldung beanspruchen. Allerdings besteht nur in
wenigen Staaten neben dem Patentschutz auch ein
Gebrauchsmusterschutz. In Landern, die keine Ge-
brauchsmuster zulassen, kénnen Sie die Anmeldung
eines Patentes wahlen. In den Staaten der Pariser
Verbandsibereinkunft (PVU) kann der Anmeldetag
eines deutschen Gebrauchsmusters fUr eine auslan-
dische Patentanmeldung beansprucht werden.

Loschungsverfahren

Waéhrend des Anmeldeverfahrens kann lhre Ge-
brauchsmusteranmeldung nicht angegriffen werden,
weil sie geheim bleibt. Nach der Eintragung kann das
Gebrauchsmuster jedoch durch einen Loschungsan-
trag zu Fall gebracht werden.

Das Loschungsverfahren ist die Bewahrungspro-
be flr das ungeprifte Gebrauchsmuster. In diesem
Verfahren wird die Prifung auf Schutzféhigkeit lhrer
Erfindung nachgeholt. Uber Ldschungsantrage ent-
scheidet in erster Instanz das DPMA, in zweiter In-
stanz das Bundespatentgericht. Einen Antrag auf L6-
schung des Gebrauchsmusters kann grundsatzlich je-
der stellen, ohne dass er ein besonderes rechtliches
Interesse nachweisen muss.
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Léschungsgrinde sind vor allem die fehlende Neu-
heit oder der fehlende erfinderische Schritt des Ge-
brauchsmusters. Ein weiterer Grund kann die unzu-
lassige Erweiterung sein: Dies ist dann der Fall, wenn
die Erfindung Uber den Inhalt der Abfassung hinaus-
geht, in der sie urspriinglich eingereicht worden ist.

Ein Léschungsantrag enthalt ein hohes Kostenrisiko,
da die unterliegende Partei samtliche Kosten des Ver-
fahrens zu tragen hat.

3.2.5 Kosten

Die Anmeldegebihr beim DPMA betragt (Stand Ok-
tober 2006) EUR 40,-. Ein Rechercheantrag mit Zu-
sendung der ermittelten Schriften kostet zusétzlich
EUR 250,—. Werden diese Gebihren nicht innerhalb
von 3 Monaten nach Einreichung bezahlt, gilt die An-
meldung als zurickgenommen.

o

Fur die erste Aufrechterhaltung fallen EUR 210, flr
die zweite EUR 350,— und fir die dritte EUR 530,—an
Gebuhren an.

3.3 Geschmacksmuster

Spéatestens, seit die Markte in weiten Bereichen ge-
sattigt sind, héngt der Markterfolg eines Produktes
neben dem Preis, der Qualitdt, dem Service usw.
nicht unerheblich auch von einem attraktiven Design
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ab: Die optische Gestaltung ist haufig das einzige
Unterscheidungsmerkmal und spielt oft die flr einen
Kauf entscheidende Rolle. Ein Geschmacksmuster
schitzt Ihr Produktdesign, das |hr Produkt aufwertet,
ihm einen hohen Wiedererkennungswert verleiht und
verstarkt als Imagetrager in der Werbung eingesetzt
werden kann.

3.3.1 Schutzvoraussetzungen

Durch ein Geschmacksmuster wird die asthetische
Gestaltung (Design) eines Gegenstandes, Modells
oder Musters geschitzt. Die Palette der Moglichkei-
ten reicht dabei von Gegenstanden des taglichen Be-
darfs iiber das AuRere von Maschinen oder Fahrzeu-
gen bis zu Flachenmustern von Stoffen oder Tapeten
oder typographischen Schriftzeichen.

Als Geschmacksmuster konnen Produkte geschitzt
werden, die neu sind, Eigentimlichkeit aufweisen
und gewerblich anwendbar sind.

Neuheit

Ein Muster gilt als neu, wenn vor dem Anmeldetag
kein identisches oder nur in unwesentlichen Merkma-
len abweichendes Design veroffentlicht, ausgestellt
oder sonst auf den Markt gebracht worden ist. Das
Design gilt als neu, wenn es beteiligten Fachkreisen
in der Européischen Gemeinschaft zum Zeitpunkt der
Anmeldung nicht bekannt ist.

Falls die identische Gestaltung durch den Anmelder
oder seinen Rechtsvorganger schon publik gemacht
wurde, ist dies fir ein deutsches Geschmacksmuster
innerhalb von 12 Monaten vor dem Anmeldetag nicht
neuheitsschadlich.
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Eigenart

Ein Geschmacksmuster muss eine schopferische
Eigenart besitzen und damit auf einer individuellen,
selbststandigen Leistung beruhen. Es soll eine Uber
dem Konnen des Durchschnittsgestalters liegende
Qualitat erkennbar sein.

Gewerbliche Anwendbarkeit

Das Produkt muss gewerblich herstell- und verwert-
bar sein. Die Gestaltung darf nicht durch die Technik
oder den Gebrauchszweck des Gegenstandes be-
dingt sein. Der Schutzgegenstand muss das Auge an-
sprechen, nicht den Geruchs- oder den Geschmacks-
sinn. Ferner muss es sich um einen beweglichen Ge-
genstand handeln, es darf sich beispielsweise nicht
um ein Gebaude handeln.

3.3.2 Schutzgegenstand

Als Geschmacksmuster kénnen Farb- und Formge-
staltungen gewerblich nutzbarer Gegenstdnde ge-
schitzt werden, die das optische Empfinden des
Menschen anregen und zu einer Nachbildung geeig-
net sind.

3.3.3 Geschmacksmusteranmeldung und

Geschmacksmustererteilungsverfahren
Ein Geschmacksmuster wird beim DPMA angemel-
det. Bevorzugt sollten Sie die Unterlagen bei der
Dienststelle in Jena einreichen, die auch das Muster-
register fuhrt.

Dem Eintragungsantrag mussen Fotos oder Zeich-
nungen beigefligt werden, die das Muster oder
Modell deutlich und vollstandig zeigen und sich fir
die Bekanntmachung im Geschmacksmusterblatt
eignen.
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Die optische Darstellung des Geschmacksmusters ist
von zentraler Bedeutung: Sie legt Inhalt, Gegenstand
und Umfang des Schutzrechts fest. Achten Sie des-
halb besonders darauf, dass die schutzfahigen Be-
standteile des Musters deutlich sichtbar und in tech-
nisch einwandfreier Bildqualitat dargestellt sind. Die-
se optische Darstellung konnen Sie durch eine erldu-
ternde Beschreibung ergdnzen.

Sie kénnen einzelne Muster oder in einer Sammelan-
meldung bis zu 100 Muster anmelden. Eine Sammel-
anmeldung ist zuldssig, wenn die einzelnen Werke
einer gemeinsamen Hauptklasse zugeordnet werden
kénnen.

Entwerfer eines Musters haben das Recht, im Regis-
ter benannt zu werden. Allerdings hat der Entwerfer
kein eigenes Antragsrecht gegentiber dem DPMA.
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3.3.4 Gesetzliche Wirkungen

Das Geschmacksmuster ist ein nichttechnisches
Schutzrecht und schitzt das aufdere Erscheinungs-
bild eines Erzeugnisses vor gewerblicher Nachbil-
dung. Nicht nur die Anfertigung von Duplikaten ist un-
tersagt, sondern auch die Herstellung von mehr oder
weniger deutlich angenaherten Reproduktionen.

Das Geschmacksmuster ist, dhnlich wie das Ge-
brauchsmuster, ein ungepriftes Schutzrecht und
wird bei Anmeldung weder auf Neuheit noch auf Ei-
gentUmlichkeit geprift. Erst im Streitfall werden die
sachlichen Schutzvoraussetzungen geklart. Eine Re-
cherche vor der Anmeldung, wenigstens jedoch vor
der Geltendmachung gegeniber Dritten, ist deshalb
dringend geboten.

Schutzdauer

Der Schutz auf Geschmacksmuster betragt zunachst
5 Jahre und kann um jeweils 5 Jahre bis zu maximal
25 Jahren verlangert werden.

Zeitrang der Anmeldung

Anmeldetag ist das Datum, an dem lhre Anmeldung
beim DPMA eingeht. Bestimmte Mangel in der An-
meldung fldhren allerdings dazu, dass erst der Tag
als Anmeldetag anerkannt wird, an dem diese Man-
gel beseitigt werden. Den Anmeldetag einer friiheren
Anmeldung (beispielsweise im Ausland) kénnen Sie
dann in Anspruch nehmen, wenn dieser nicht langer
als 6 Monate zurlckliegt. Entsprechend kénnen nach
einer Deutschen Erstanmeldung noch innerhalb von 6
Monaten Auslandsanmeldungen getatigt werden.

Léschung eines Geschmacksmusters

Waéhrend des Anmeldeprozesses kann eine Ge-
schmacksmusteranmeldung von Dritten nicht an-
gegriffen werden, weil sie geheim bleibt. Nach der
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Eintragung kann ein Geschmacksmuster durch Dritte
nur durch eine Léschungsklage vor den ordentlichen
Gerichten zu Fall gebracht werden. Das Kostenrisiko
einer Ldschungsklage ist hoch, da der Unterlegene
samtliche Verfahrenskosten tragen muss.

3.3.5 Kosten

Die Anmeldegebuhr fir ein einzelnes Geschmacks-
muster beim DPMA betragt (Stand Oktober 2006)
EUR 70,—, bei einer Sammelanmeldung je Muster/
Modell EUR 7,—, mindestens jedoch EUR 70,-.

Zusétzlich sollten Sie noch Bekanntmachungs- und
evtl. Aufrechterhaltungskosten einkalkulieren. (Weite-
re Dienstleistungen und deren Kosten entnehmen Sie
bitte dem Kostenmerkblatt des DPMA.)

3.4 Marken

Eine Marke (friiher: Warenzeichen) dient dazu, lhre ei-
genen Waren oder Dienstleistungen von denen |hrer
Konkurrenten abzugrenzen. Erst eine Marke macht
aus anonymer Ware einen Markenartikel. Sie ist ein
Kennzeichnungs- und ldentifikationsmittel im Wett-
bewerb.

Markenartikel entfalten betrachtliche Werbewir-
kung und fihren beim Kunden dazu, dass er sich
beim Einkauf genau an dieses Produkt wieder erin-
nert. Gleichzeitig wird bei ihm die Vorstellung gleich
bleibender oder verbesserter Qualitat gefestigt.

Die Eintragung in das Markenregister bietet Ihnen

gleich mehrere wesentliche Vorteile, die sich aus

dem Markengesetz ergeben:

B Schutz lhres Firmenlogos,

B Sicherung des guten Namens lhres
Unternehmens,
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® Aufbau von Vertrauen in die Qualitat lhrer
Produkte,

B Schutz gegen Markenpiraterie,

B zuverlassiger Werbetrager,

B Absicherung lhres Marketinginvests.

3.4.1 Schutzvoraussetzungen

Ein Markenzeichen schitzt Waren oder Dienstleistun-
gen, die mit der angemeldeten Marke gekennzeich-
net werden sollen. Mit dem Anmelde-Formblatt ms-
sen Sie eine Darstellung lhrer Marke, wie sie klinftig
geschutzt werden soll, einreichen. Fir jede einzelne
Marke ist eine gesonderte Anmeldung erforderlich.
Die Anmeldung muss ein Verzeichnis samtlicher Wa-
ren oder Dienstleistungen enthalten, die unter den
Markenschutz gestellt werden sollen. Waren oder
Dienstleistungen sind genau zu benennen, damit sie
den korrekten Waren- bzw. Dienstleistungsklassen
zugeordnet werden kénnen und der Schutzumfang
der Marke in einem evtl. Streitfall feststellbar ist. In
einer ,, Internationalen Klassifikation” sind Waren und
Dienstleistungen in 45 Klassen aufgeteilt. Spatestens
flnf Jahre nach Eintragung missen Sie die Marke flr
die angemeldeten Waren und Dienstleistungen auch
benutzen. Mit jeder zuséatzlich ausgewahlten Klasse
steigt natlrlich auch das Risiko eines Widerspruchs
gegen die Eintragung der Marke durch Inhaber alte-
rer Rechte.

Die Gebthren zur Eintragung der Marke hdangen von
der Anzahl der beanspruchten Klassen ab.

Eintragungshindernisse

§8 des Markengesetzes (MarkenG) regelt die Grin-
de, aus denen ein Markenschutz nicht erteilt werden
darf. Die Registrierung darf u.a. nicht erfolgen, wenn
die angemeldete Marke:
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B keine Unterscheidungskraft aufweist,

B |ediglich aus beschreibenden Angaben besteht,
die zugunsten von Mitbewerbern frei verfligbar
bleiben missen,

B ein Hoheitszeichen beinhaltet, zu dessen Verwen-
dung der Anmelder nicht berechtigt ist,

B ersichtlich irrefihrende Angaben enthalt.

3.4.2 Schutzgegenstand

Der Begriff ,Marke"” wurde durch das Markengesetz
von 1995 eingeflhrt und ersetzt den bis dahin gelten-
den Begriff ,Warenzeichen”. Die Marke wird oft mit
dem Registrierhinweis ,®" versehen.

Die Marke ist eine Kennzeichnung und wird unter-
teilt in Wortmarken, Bildmarken, Wort- und Bildmar-
ken, dreidimensionale Marken, Hérmarken, Kennfa-
denmarken und sonstige Marken. Sie kann also aus
mehreren Wortern bestehen, aus einem Bild oder aus
einer Wort-/Bild-Kombination. Es kann sich auch um
Verpackungen, Aufmachungen, Farbgestaltungen,
Klang- und Melodienfolgen handeln.

3.4.3 Markenanmeldung und
Markenerteilungsverfahren

Die Anmeldung muss schriftlich beim DPMA einge-
reicht werden und kann auch elektronisch erfolgen.
Ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, flr
die Markenschutz beantragt wird, muss beigeflgt
werden. Die Registrierung der Marke gilt nur fur die
in der Anmeldung angegebenen Waren bzw. Dienst-
leistungen, eine Beschreibung des Zeichens ist ggf.
beizufligen.

An das Eintragungsverfahren kann sich ggf. noch ein
Widerspruchsverfahren anschlief3en.
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Eintragungsverfahren

Sie als Anmelder erhalten nach Eingang Ihres Antra-
ges eine Empfangsbestatigung und ein Aktenzeichen
vom DPMA. AnschlieRend erfolgt lediglich eine Pri-
fung auf absolute Schutzhindernisse. Sollten bezlg-
lich des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses
Maéngel festgestellt werden, kdnnen diese von |lhnen
nachgebessert werden.

Sind alle Eintragungsvoraussetzungen erfillt und lhre
angemeldete Marke ist schutzfahig, erfolgt die Eintra-
gung. Die neu eingetragene Marke wird im Marken-
blatt verdffentlicht. Inhaber alterer Marken kdnnen
sich mit Hilfe des Markenblattes — oder elektronischer
Medien —dartber informieren, ob die neue Marke ihre
eigenen Rechte beeintrachtigt und evtl. Widerspruch
eingelegt werden muss. Das DPMA Uberpriift nicht,
ob altere, verwechslungsfahige Marken existieren.
Daher ist es flir den Anmelder besonders wichtig, vor
der Anmeldung eine Markenrecherche durchflihren
zu lassen, bzw. nach Anmeldung oder Eintragung das
Markenregister auf die Eintragung jlingerer Drittmar-
ken Uberwachen zu lassen.

Widerspruchsverfahren

Inhaber élterer angemeldeter oder eingetragener
Marken koénnen innerhalb von 3 Monaten nach Ver-
offentlichung Widerspruch gegen die Eintragung der
neuen Marke einlegen. Das DPMA informiert in ei-
nem solchen Falle den Inhaber der jingeren Marke,
damit er sich entsprechend aufdern kann. Sofern Ver-
wechslungsgefahr besteht, wird dem Widerspruch
stattgegeben, die jingere Marke wird geléscht.

Uber den Widerspruch entscheidet in erster Instanz

das DPMA, in zweiter Instanz das Bundespatentge-
richt. Um Widerspriche sowie weitergehende Ein-
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griffe in dltere Markenrechte Dritter so weit wie mdg-
lich auszuschlieRen, sollten Sie bereits im Vorfeld der
Anmeldung eine Recherche durchfihren.

3.4.4 Verkehrsdurchsetzung

Ein Markenschutzrecht wird in aller Regel durch Ein-
tragung eines Zeichens in die Markenrolle des DPMA
erwirkt. Es kann aber unter strengen Voraussetzun-
gen, die einen kostenintensiven Nachweis auslosen,
auch ohne Eintragung durch lang dauernde umfang-
reiche Benutzung (Verkehrsdurchsetzung) im Ge-
schaftsverkehr begriindet werden.

Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung erfolgt am
besten durch eine wissenschaftlich anerkannte Be-
fragung, die einen reprasentativen Querschnitt der in
Betracht kommenden Verkehrskreise einbezieht.

Der Schutz einer im Verkehr durchgesetzten Marke
ist der gleiche wie der einer eingetragenen Marke,
dem Inhaber der Marke steht in beiden Féllen das aus-
schlief3liche Benutzungs- und Verbietungsrecht zu.

Zeichen, die It. Markengesetz von der Eintragung aus-
geschlossen sind, kénnen zur Eintragung gelangen,
wenn sich das Zeichen im Verkehr als Kennzeichen
der Waren durchgesetzt hat. Bei der Eintragung in die
Markenrolle wird es mit dem Zusatz ,durchgesetztes
Zeichen” bekannt gegeben.

3.4.5 Gesetzliche Wirkungen

Mit der Eintragung einer Marke entsteht ein aus-
schlie8liches Recht (§ 14 Markengesetz). Es verbie-
tet Dritten, im Geschéftsleben fur Waren oder Dienst-
leistungen ein mit der geschitzten Marke identisches
oder verwechselbares Zeichen zu benutzen. Es han-
delt sich zundchst um ein vorlaufig eingetragenes
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Recht, da im Falle eines Widerspruchs (z.B. aufgrund
alterer Markenrechte) die Marke wieder geloscht
werden kann.

Wird eine Marke unzuldssig benutzt, konnen Sie als
Inhaber der Marke den Verletzer auf Unterlassung in
Anspruch nehmen, von ihm entsprechende Auskinf-
te Uber Herstellung, Herkunft und Vertrieb einfordern
und ihn auf Schadenersatz verklagen. Darlber hinaus
konnen Sie die Vernichtung der widerrechtlich ge-
kennzeichneten Produkte oder bei Ein- und Ausfuhr
die Beschlagnahme durch den Zoll fordern.

Ilhre Anspriiche als Markeninhaber lassen sich im
Streitfall relativ gut durchsetzen, da sich der Rechts-
streit meist auf die Verwechselbarkeit beschrankt.
Fur Sie als Unternehmer ist dies von existenzieller
Bedeutung, da normalerweise flir Schaffung und Auf-
bau einer Marke und des damit verbundenen guten
Rufes erhebliche Kosten verbunden sind. Durch Imi-
tatware oder Markenpiraterie wird lhnen als rechtma-
Rigen Markeninhaber ein erheblicher Imageschaden
und oft auch eine betréachtliche finanzielle EinbulRe
zugeflgt.

Léschung

Als Inhaber einer eingetragenen Marke kdnnen Sie
jederzeit auf die Marke selbst oder Teile davon ver-
zichten, wenn Sie z.B. eine juristische Auseinander-
setzung mit dem Inhaber eines friher eingetrage-
nen Markenzeichens vermeiden mochten, der die
Léschung lhrer Marke beantragt. Auch ein Antrag
Dritter auf ein Verfahren vor dem DPMA wegen Ver-
falls oder Nichtigkeit kann zur Léschung fihren, eben-
so wie ein gerichtliches Loschungsverfahren. Zu ei-
ner , automatischen” Léschung kommt es, wenn die
Verlangerungsgebuhren trotz Aufforderung nicht ans
DPMA bezahlt werden.
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Schutzdauer

Der Markenschutz beginnt mit dem Anmeldetag und
dauert anschliefiend 10 Jahre. Der Schutz kann je-
weils durch Zahlung einer GebUhr um 10 Jahre ver-
langert werden, die Schutzdauer ist unbegrenzt.

3.4.6 Kosten

Die Anmeldegebihren beim DPMA setzen sich aus
einer Anmeldegebuhr und aus Klassengebuhren zu-
sammen. Die Anmeldegebihr betragt z.B., wenn die
Anmeldung in Papierform erfolgt, einschlieRlich Klas-
sengebihr bei bis zu 3 Klassen EUR 300,—. Fir jede
weitere Klasse fallen zuséatzliche Gebihren von EUR
100,— an. Die Verlangerungsgebtihren fir z.B. 3 Klas-
sen betragen EUR 750,— (Stand Oktober 2006).

Weitere Kosten konnen flr Leistungen wie Wider-
spruch, Loéschungsantrag, beschleunigte Prifung
usw. anfallen. Details entnehmen Sie bitte dem Kos-
tenmerkblatt des DPMA.

3.5 Halbleiterschutzrecht

Diese spezielle Schutzmoglichkeit wurde fur die
Halbleiterindustrie geschaffen, um ihr einen besse-
ren Schutz gegen das Kopieren von Mikrochips zu
ermoglichen.

Mit dem Halbleiterschutzgesetz wird die geometri-
sche Struktur (Topographie) eines Halbleitererzeug-
nisses (Mikrochip) geschitzt. Im Unterschied zu
den technischen Schutzrechten wie Patent oder Ge-
brauchsmuster wird ausschliellich die geometrische
Gestaltung des Mikrochips geschitzt, nicht jedoch
seine technische Funktion oder sein technologischer
Aufbau.
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Schutzvoraussetzungen

Eine Topographie ist das Ergebnis geistiger Arbeit.
Voraussetzung flr ihren Schutz ist, dass sie gegen-
Uber der Struktur bereits bekannter Halbleitererzeug-
nisse eine gewisse Eigenart aufweist. Die Topogra-
phie darf nicht alltdglich sein und nicht dem bekann-
ten Standard entsprechen.

Schutzfahig ist beispielsweise die unabhangige
Schopfung einer bereits bestehenden Topographie.
Zulassig ist auch die Weiterentwicklung von Halblei-
tererzeugnissen auf der Grundlage einer Analyse ei-
ner geschutzten Topographie. Die ,,Neuheit” wie im
patentrechtlichen Sinne ist hier nicht Voraussetzung
far den Schutz.

Das Halbleiterschutzrecht hat jedoch keine tiberma-
Big grof3e Bedeutung als gewerbliches Schutzrecht.
Weltweit gibt es nur einige grof3e Unternehmen, die
sich mit der Entwicklung von Mikrochips befassen.
Ferner sind infolge der standigen Weiterentwicklun-
gen auf diesem Gebiet die Produktzyklen sehr kurz.
Beim DPMA wurden beispielsweise 2005 lediglich
sechs Topographieanmeldungen eingereicht.

Anmeldung und Schutzdauer

Der Eintragungsantrag und die Unterlagen zur Ver-
anschaulichung der Topographie reichen Sie beim
DPMA ein. Die Prifung des Antrags ist rein formell,
da das Halbleiterschutzrecht ein reines Register-
recht ist. Es erfolgt weder eine Prifung der Anmel-
dung auf Eigenart noch auf das Vorhandensein geis-
tiger Arbeit.

Die Schutzdauer betrdagt 10 Jahre ab dem Anmelde-
tag bzw. dem Tag der ersten Verwertung. Dieses Da-
tum darf bei der Anmeldung nicht langer als 2 Jahre
zurlckliegen. Die Registrierung erfolgt im DPMA.
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3.6 Urheberrecht

Das Urheberrecht ist kein gewerbliches Schutzrecht,
es schitzt Werke der Literatur, der Wissenschaft
und der Kunst (z.B. Blcher, Musikstilicke, Bilder,
Zeichnungen, Fotos, Filme, Plane, Bauwerke und Pro-
gramme zur Datenverarbeitung) insbesondere gegen
unrechtmalliges Kopieren.

Schutzvoraussetzungen

Das Werk muss eine personliche, geistige, schop-
ferische Leistung sein. Um zu signalisieren, dass Sie
auf ein bestimmtes Werk Urheberrechte erheben,
sollte dieses grundséatzlich mit dem Copyright-Zei-
chen ,©", dem Erscheinungsdatum und lhrem Na-
men als Urheber gekennzeichnet werden.

Das Urheberrecht entsteht mit der Schaffung des
Werks, es bedarf keiner Eintragung. Als Urheber
sollten Sie aber selbst darauf achten, dass Sie spa-
ter nachweisen konnen, dass Sie Urheber des Wer-
kes sind, um bei einer Nachahmung |hre Anspriche
durchsetzen zu kénnen.

Verwertung

Als Urheber stehen |hnen die Verwertungsrechte
an lhrem Werk zu. Das Urheberrecht selbst ist nicht
Ubertragbar, einzelne Verwertungsrechte kénnen Sie
jedoch Ubertragen. Das Urheberrecht erlischt 70 Jah-
re nach dem Tod des Urhebers.

Im Zeitalter der Massennutzung kénnen Sie als einzel-
ner Urheber die Nutzvorgange lhrer geschitzten Wer-
ke nicht kontrollieren, um lhre Rechte durchzusetzen.
Sie werden daher in der Regel auf die Hilfe einer Ver-
wertungsgesellschaft angewiesen sein. Mittels eines
Berechtigungsvertrages rdumen Sie dann einer Ver-
wertungsgesellschaft Ihre Nutzungsrechte ein und le-
gen VergUtungsansprlche fest. Die Verwertungsge-
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sellschaft wiederum erteilt Lizenzen und zieht hierfur
GebUhren ein, die nach einem Verteilungsplan an Sie
als Urheber ausgeschiittet werden. Als bekanntestes
Beispiel sei hier die Verwertungsgesellschaft GEMA
genannt. Sie verwaltet die Rechte von Urhebern mu-
sikalischer Werke.

Softwareprogramme

Softwareprogramme sind prinzipiell durch das Urhe-
berrecht geschitzt. Der Schutz entsteht auch hier
mit der Schaffung der Software, ohne dass eine Re-
gistrierung notwendig ist. Der Urheberschutz gilt fr
nahezu sdmtliche Programme (Programme fir die
Datenverwaltung, Planung, Buchflhrung, Kalkulati-
oNn USW.).

Enthalten Softwareprogramme einen unmittelbaren
technischen Bezug in ihrer Anwendung, kann u.U. Pa-
tentschutz beantragt werden. Da sich mit dem Patent
auch technische Prinzipien schitzen lassen, ist der
Patentschutz im Vergleich zum Urhebergesetz in der
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Regel erheblich weiter. Die Patentanmeldung setzt in
diesem Falle jedoch viel Erfahrung voraus und sollte
von einem Patentanwalt durchgeflihrt werden.

Urheberrolle

Um bei anonymen oder pseudoanonymen Werken
z.B in der Literatur oder der Tonkunst feststellen zu
kdnnen, wann die Schutzfrist endet, fihrt das DPMA
eine Urheberrolle, in die der wahre Name des Urhe-
bers eingetragen wird. Diese Urheberrolle erhebt je-
doch nicht den Anspruch einer umfassenden Do-
kumentation des urheberrechtlichen Schutzes. (Als
Beispiel seien die Zahlen fir das Jahr 2005 genannt:
Fur 18 Werke wurde der wahre Name des Urhebers
zur Eintragung angemeldet, die Eintragung erfolgte in
lediglich 7 Fallen.)
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3.7 Gewerbliche und sonstige
Schutzrechte im Uberblick

Schutz-
recht

Patent

Gebrauchs-
muster

Geschmacks-
muster

Marken-
zeichen

Halbleiter-
schutzrecht

Urheber-
recht
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Grundlage

Patentgesetz
(PatG)

Gebrauchs-
mustergesetz
(GebrMG)

Geschmacks-
mustergesetz
(GeschmMG)

Marken-
schutz-
gesetz
(MarkenG)

Halbleiter-
schutzge-
setz
(HalbSchG)

Urheber-
schutzgesetz
(UrhG)

Art

Technisches,
gepriiftes
Schutzrecht

Technisches,
ungepriiftes
Schutzrecht

Nichttech-
nisches,
ungepriiftes
Schutzrecht

Nichttech-
nisches,
ausschlieBliches
Recht

Reines
Registerrecht

Nichttech-
nisches,
ausschlieBliches,
subjektives
Recht an
geistiger
schopferischer
Leistung

Schutz-
Gegens

Alle technischen
Erfindungen mit

Ausnahme derim
PatG definierten
Ausschliisse

Alle technischen
Erfindungen
gem. Definition
im GebrMG

Farb- und Form-
gestaltungen
beweglicher
Gegensténde,
typographische
Schriftzeichen

Kennzeich-
nungs- und lden-
tifikationsmittel
von Waren oder
Dienstleistungen

Topographie
von Mikrochips

Werke der
Literatur,
Wissenschaft,
Kunst



Anmeldung bei

DPMA Miinchen
Dienststelle in Jena
TIZ Berlin
Patent-Informations-
zentren

DPMA Miinchen
Dienststelle in Jena
TIZ Berlin
Patent-Informations-
zentren

DPMA Miinchen,
vorzugsweise
Dienststelle in Jena

DPMA Miinchen

DPMA Miinchen

Entstehung mit der
Schaffung des
Werkes, Eintragung
nicht erforderlich

Voraussetzungen

Neuheit, erfinderische
Leistung, gewerbliche
Anwendbarkeit gem.
Definition im PatG

Neuheit, erfinderische
Leistung, gewerbliche
Anwendbarkeit gem.

Definition im GebrMG

Neuheit, schépferische
Eigenart, gewerbliche

Nutzbarkeit gem. Defi-
nition im GeschmMG

Vorliegen keiner Ein-
tragungshindernisse
gem. § 8 MarkenG

Eigenart gegeniiber
dem bekannten
Standard

Persdnliche, geistige,
schopferische
Leistung

Maximale
Schutzdauer

20 Jahre

10 Jahre

25 Jahre

unbegrenzt

10 Jahre

70 Jahre nach
dem Tod des
Urhebers

41



4. Wie kann ich meine
Erfindungen im Ausland
schitzen lassen?

4.1 Technische Schutzrechte

Fur kleine und mittlere Unternehmen ist in der Zeit
der Globalisierung der Markte der internationale
Schutz ihrer Innovationen zunehmend wichtiger.

Eine Moglichkeit Patente fir 31 Staaten (Stand 1. De-
zember 2006) des Europaischen Patentliberein-
kommens (EPU) zu erlangen bietet eine Anmeldung
beim Europédischen Patentamt (EPA).

Die Vorteile eines europaischen Patents sind:

B Wirtschaftlichkeit — kosteneffizientes und zeiter-
sparendes Anmeldeverfahren flr Patentschutz in
mehreren Staaten.

B Einheitliche Wirkungen in den Vertragsstaaten —
Laufzeit, Schutzbereich, verbindliche Fassung,
Nichtigkeitsgriinde.

B Ein ,starkes” Patent — Das europdische Patent ist
ein gepriftes Patent, das auch flr jene Vertrags-
staaten erteilt wird, in denen Patente sonst nur re-
gistriert werden.

Die Anmeldung ist im Prinzip in einer der drei Amts-

sprachen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch) einzurei-

chen und muss folgende Teile enthalten:

B den Erteilungsantrag auf dem offiziellen Formblatt
des EPA,

B die Beschreibung der Erfindung als Grundlage fur
die Patentansprlche,

B einen oder mehrere Patentanspriiche,
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B Zeichnungen als sinnvolle Erganzung der
Beschreibung und
B die Zusammenfassung.

Nach der Einreichung der Anmeldung wird im EPA als
erster Schritt die Eingangs- und Formalprifung der
Patentanmeldung durchgefiihrt. Damit der Anmelde-
tag anerkannt wird, umfasst die Eingangsprifung die
Feststellung der Vollstandigkeit der Unterlagen. Die
Formalprtfung richtet sich auf bestimmte formrechtli-
che Aspekte, etwa Form und Inhalt des Erteilungsan-
trags, Erfindernennung, etwaige Prioritdtsanspriche,
die Bestellung eines zugelassenen Vertreters und die
Zahlung der falligen Geblihren.

Parallel zur Formalprtfung erfolgt die Recherche.
Hierbei wird der aktuelle Stand der Technik auf dem
technischen Gebiet der Erfindung ermittelt und der
Recherchenbericht verfasst. Die zur Sachprifung he-
ranzuziehenden Dokumente werden ermittelt und ka-
tegorisiert hinsichtlich ihres Bezugs zur Neuheit und
erfinderischen Tatigkeit der vorliegenden zu prifen-
den Erfindung. Grundlage fir den Recherchenbericht
sind die Patentanspriiche, die Beschreibung und et-
waige Zeichnungen. Der Patentanmelder erhalt un-
mittelbar nach Erstellung des Recherchenberichts
eine Abschrift aller angefiihrten Dokumente.

Die Veroffentlichung der Anmeldung erfolgt 18 Mona-
te nach dem Anmelde- oder Prioritatstag und enthalt
in der Regel den Recherchenbericht. Der Patentan-
melder hat vom Tag der Veroffentlichung des Recher-
chenberichts an 6 Monate Zeit um zu entscheiden,
ob das Patenterteilungsverfahren mit einem Antrag
auf Sachprtfung fortgesetzt werden soll. Fir den Fall
dass der Prifungsantrag bereits gestellt ist, fordert
das EPA den Anmelder auf, die Weiterverfolgung der
Prifung zu bestatigen.
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In der sich nach Prifungsantrag anschliefienden
Sachprifung wird die Patentfahigkeit der vorliegen-
den Erfindung anhand des Recherchenberichts vor-
genommen. (Die Erfindung, die der europaischen Pa-
tentanmeldung zugrunde liegt, muss neu sein, auf
erfinderischer Tatigkeit beruhen und gewerblich an-
wendbar sein). Eine Prifungsabteilung besteht aus
drei Prifern, bei denen nur einer den Kontakt mit
dem Anmelder hélt, jedoch die Entscheidung Uber
die Erteilung gemeinsam getroffen wird, was ein ho-
hes Mal$ an Objektivitat sicherstellt.

Mit der Erteilung eines européaischen Patents beginnt
die nationale Phase in den Benennungslandern, d.h.
das europaische Patent zerfallt in ein Blindel nationa-
ler Patente. In vielen Vertragsstaaten des EPU sind
nun die Einreichung einer Ubersetzung sowie das
Zahlen der nationalen PatentgebUhren fallig. Das er-
teilte europaische Patent wirkt in den Benennungs-
l&ndern wie ein nationales Patent und nationales
Recht ist maRgebend.

Nach der Erteilung kénnen Dritte Einspruch gegen
das Patent einlegen. In der Regel tun dies Konkur-
renten. Der Einspruch ist innerhalb von 9 Monaten
nach Bekanntmachung der Erteilung im Europaischen
Patentblatt einzulegen. Die Einspruchsabteilung des
EPA, welche die Priifung des Einspruchs Ubernimmt,
besteht ebenfalls aus drei Prifern.

Gegen die Entscheidungen des EPA in Bezug auf Er-
teilungen oder Einspruch kann erneut Beschwerde
eingelegt werden, Uber welche die unabhéngige Be-
schwerdekammer entscheidet.
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GebUhren (Stand April 2006)

Eingangsphase EUR 1.170
Online-Anmeldungen EUR 1.095
Benennungsgebhr fir jeden

Vertragsstaat (hochstens jedoch das

siebenfache fir alle Vertragsstaaten) EUR 80
Prifungsphase EUR 2.295
Erteilungsphase EUR 1.175

Zusatzlich fallen nach Erteilung Ubersetzungskosten,
Kosten flr zugelassene gesetzliche Vertreter sowie
die Gebihren der nationalen Patentamter an.

Als weitere Mdglichkeit kdnnen Patente internatio-
nal angemeldet werden. Eine Internationale Patent-
anmeldung (PCT - Patent Cooperation Treaty) flhrt
aber nicht zu einem Internationalen Patent, sondern
stellt eine fr alle Mitgliedstaaten verbindliche Patent-
anmeldung dar, die nach 20 bzw. 30 Monaten in eine
nationale oder regionale (z.B. Europdische) Patentan-
meldung Uberflhrt werden kann. Angebracht ist eine
internationale Anmeldung nach PCT, z.B. wenn Ihnen
kurz vor Ablauf der 12-monatigen Prioritatsfrist far
das Einreichen nationaler Anmeldungen nicht mehr
genligend Zeit (z.B. fur Ubersetzungen) zur Verfu-
gung steht oder wenn Sie noch nicht entscheiden
wollen, in welchen Landern Sie letztendlich Patent-
schutz anstreben.

FUr Patente und Gebrauchsmuster, die Sie innerhalb
von 12 Monaten ab Anmeldetag auch im Ausland an-
melden, kénnen Sie den Anmeldetag der ersten An-
meldung beanspruchen.
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4.2 Nichttechnische Schutzrechte
Auch fr Marken und Geschmacksmuster kdnnen Sie
Schutzrechte im Ausland anmelden:

Auch beim Markenschutz haben Sie mehrere Mog-
lichkeiten. Zundchst kénnen Sie ihn durch nationale
Anmeldungen in den jeweiligen Ziellandern erlangen.
Markenschutz in sdmtlichen EU-Ldndern bietet Ihnen
eine Anmeldung beim Harmonisierungsamt fir Mar-
ken, Muster und Modelle in Alicante, Spanien. Gegen
diese Anmeldung kann jeder Inhaber einer éalteren
Gemeinschaftsmarke und jeder nationale Markenin-
haber Widerspruch einlegen. Bei Erfolg bleibt Ihnen
die Eintragung der (jingeren) Marke im gesamten
EU-Gebiet versagt. Wird die Marke allerdings ein-
getragen, was dem Regelfall entspricht, so soll nach
Ansicht der Europadischen Kommission eine rechtser-
haltende Benutzung schon dann erflllt sein, wenn
Sie |hre Europdische Marke nur in einem Mitglieds-
staat, z.B. Deutschland, benltzen. Damit ist die Eu-
ropdische Marke gerade fur KMUs, die vielleicht kei-
ne lickenlose Marktprasenz im gesamten Gebiet der
Européischen Union erreichen, ein wertvolles Instru-
ment, um sich dennoch das Gebiet der Europaischen
Union frei zu halten.

Eine zur Europaischen Marke alternative oder zuséatz-
liche Moglichkeit ist die Ausdehnung eines deutschen
Markenschutzes auf andere Staaten auf dem Wege
der internationalen Registrierung nach dem Madrider
System. |hre Marke wird dann in ein internationales
Register eingetragen, das von der WIPO/OMPI ge-
fihrt wird. Die internationale Registrierung schitzt
die Marke in den jeweiligen Staaten im gleichen Um-
fang, wie wenn sie unmittelbar bei den dortigen na-
tionalen Behorden angemeldet worden ware. Der
Vorteil dieser Anmeldung ist, dass Sie nur einen An-
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trag stellen muissen. Bei einem erfolgreichen Wider-
spruch gegen die Marke wird lhnen jedoch nur der
Schutz fir das betreffende Land versagt.

Geschmacksmuster kénnen innerhalb von sechs
Monaten ab Anmeldetag in den Staaten der Pariser
Verbandsiibereinkunft angemeldet werden. Dabei
kann der Anmeldetag der ersten Anmeldung bean-
sprucht werden.

Einzelanmeldungen in mehreren Staaten sind sehr
teuer und arbeitsaufwandig. Bei zwei und mehr
Staaten kann deshalb die Anmeldung eines Internatio-
nalen Geschmacksmusters sinnvoll sein. Eine einzige
Anmeldung kann bis zu 100 Muster derselben Klasse
enthalten und muss in englischer oder franzosischer
Sprache direkt bei der Weltorganisation flr geistiges
Eigentum (World Intellectual Property Organization,
WIPO/OMPI) in Genf eingereicht werden.

i e

Eine weitere Moglichkeit ein Geschmacksmuster zu
erlangen, ist die Anmeldung eines Européischen Ge-
meinschaftsgeschmacksmusters beim Harmonisie-
rungsamt flr den Binnenmarkt (HABM) in Alicante.
Das Europaische Geschmacksmuster kann bis auf eine
Laufzeit von 25 Jahren verlangert werden und sieht
eine Neuheitsschonfrist von zwolf Monaten vor fir alle
Handlungen, die auf den Designer zuriickgehen.
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5. Wo und wie kann ich
mich Uber Schutzrechte
informieren und weshalb
ist das so wichtig?

Was kann ich gegen
Produktpiraterie tun?

Mit Veréffentlichung der Schutzrechtanmeldungen
sowie spater der Urkunden samt zugehdrigen Be-
schreibungen werden der interessierten Fachoffent-
lichkeit neueste technische Innovationen und Infor-
mationen Uber Trends in der technischen Entwick-
lung zugénglich.

Diese Literatur bietet eine Fulle hochinteressanter
Entwicklungen und Ideen. Da die Patentliteratur
durch die Internationale Patentklassifikation (IPC) in
mehr als 70.000 Bereiche (Untergruppen) eingeteilt
ist, lasst sie sich so gezielt wie keine andere durch-
suchen.

5.1 Patentinformation

Die Patentliteratur bietet hinsichtlich Aktualitdt, Quan-
titdt und Qualitat ein Maximum an technischer In-
formation. Gerade fir kleine bzw. mittelstdndische
Unternehmen sind diese Informationen eine wichtige
Hilfe im Wettbewerb, ermdglichen sie doch eine ra-
sche Anpassung an den technischen Fortschritt und
bieten frihzeitige Kenntnisse zum neuesten Stand
der Technik. Einblicke in technische Entwicklungen
ganzer Industrie- und Wirtschaftszweige stellen aus-
schlaggebende Faktoren fir lhre unternehmerischen
Entscheidungen dar. Die Nutzung dieser Informatio-
nen ist eine Grundvoraussetzung flr einen erfolgver-
sprechenden Technologietransfer.
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Dieses konzentrierte Wissen lasst sich mit Hilfe na-
tionaler und internationaler Datenbanken abfragen
(Adressen siehe Kapitel 8).

5.2 Patentiiberwachung

Die Patentlberwachung ist eine Patentrecherche, die
regelmalfiig lGber einen langeren Zeitraum gezielt zum
gleichen Thema durchgefihrt wird. Die Patentlitera-
tur ist durch ihre hohe Vollstandigkeit und ihre vorge-
gebene Struktur (IPC) fiir Uberwachungen beson-
ders geeignet. Die Recherche kann aus verschiede-
nen Grinden erfolgen:

Uberwachen eigener Patentanmeldungen

lhre eigenen Patente sollten im Hinblick auf die Fal-
ligkeit der nachsten Verlangerungsgebihr (iberwacht
werden. Diese Uberwachung wird meist von Patent-
anwalten angeboten, die gleich die entsprechenden
GebUhren beim Patentamt selbst einzahlen. Diese
Dienstleistung ist flr ausléndische Patente beson-
ders empfehlenswert.

Ob ein Patent oder Gebrauchsmuster von anderen
verletzt wird, ist hingegen schwierig zu Uberwachen.

Uberwachen fremder Patentanmeldungen

Durch das Uberwachen fremder Patentanmeldungen
erfahren Sie rechtzeitig, ob und wann einem Ihrer
Konkurrenten ein Patent erteilt wird. Ist die Patent-
schrift veroffentlicht, konnen Sie innerhalb von drei
Monaten Einspruch dagegen erheben. Bei einem eu-
ropdischen Patent betrdgt die Einspruchsfrist neun
Monate.

Ein fremdes Patent kann auch daraufhin Uberwacht
werden, wie lange es besteht, d.h., Sie als Auftrag-
geber der Recherche werden darlber informiert, ab
wann das Patent (oder Gebrauchsmuster) erlischt,
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bspw. wenn die Verlangerungsgebuhren nicht bezahlt
wurden oder das Schutzrecht zurlickgezogen wird.

Permanentes Uberwachen von Sachgebieten
und Mitbewerbern

Wie vorhin erwahnt, sind durch die vorgegebene
Struktur in der Patentliteratur bestimmte technische
Sachverhalte recht leicht aufzufinden. Deshalb kon-
nen Sie mittels einer permanenten Uberwachung
schnell herausfinden, ob ein neues Verfahren oder
Produkt Ihre eigenen Schutzrechte tangiert oder
gar verletzt. Inwieweit eine Verletzung tatsachlich ge-
geben ist und welche Handlungsmaoglichkeiten beste-
hen, sollte ein Patentanwalt prifen.

Um innovative Entwicklungen nicht zu verpassen,
kann es zudem wichtig sein, frihzeitig zu erfahren,
welche neuen Schutzrechte auf einem bestimmten
Sachgebiet angemeldet wurden.

Das Ergebnis von Uberwachungen ist auch als Voll-
text auf CD-ROM oder E-Mail im PDF-Format erhélt-
lich.

Auch wenn Gebrauchsmuster nach ca. drei und Pa-
tentanmeldungen erst nach achtzehn Monaten verof-
fentlicht werden, sind sie immer noch die aktuells-
ten Informationsquellen Uber Entwicklungen in
der Branche. Berichte in Fachzeitschriften oder in der
Presse erscheinen meist deutlich spater.

Durchfiihrung von Uberwachungen

Mit regelmaRigen Uberwachungen beauftragen Sie
am besten Recherche-Institute, Patentanwalte oder
entsprechende Dienstleistungsfirmen (Adressen sie-
he Kapitel 8).
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5.3 Patentstatistische Analyse

Die patentstatistische Analyse nltzt als Informations-
quelle ebenfalls das Potenzial nationaler und internati-
onaler Patentanmeldungen, da die Patentliteratur eine
der umfangreichsten, aktuellsten und detailliertesten
Quellen des technischen Know-hows ist. Nach Schét-
zung von Fachleuten sind dort bis 90 % des gesam-
ten veroffentlichten technischen Wissens gespei-
chert.

Etwa 70 % der in Patentschriften enthaltenen Infor-
mationen bleiben mindestens finf Jahre exklusiv auf
dieses Medium beschrankt und werden nicht an an-
deren Stellen publiziert. Sie enthalten demnach fri-
he Indizien lber den technischen Wandel und Veran-
derungen im Wettbewerbsumfeld. Das friihzeitige
Wissen um diese Verdnderungen kann lhnen einen
wichtigen Vorsprung flr strategische Entscheidun-
gen verschaffen.

Frihindikatoren

Zwischen Patentanmeldung und Markteinflihrung
des geschitzten Produktes liegen oft bis zu sieben
Jahre, ein Zeitraum, der u.a. von der Bedeutung der
Erfindung, der Branche sowie der Unternehmensgro-
3e abhangt. Patentschriften enthalten erste Hinweise
auf neue, veranderte Entwicklungen, auf die Entste-
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hung neuer Markte und auf Verdnderungen im Wett-
bewerb. Die ersten Signale vollig neuer Trends sind
meist schwach und unstrukturiert und eignen sich
kaum flr treffsichere Vorhersagen. Geblndelt liefern
sie jedoch sichere Indizien flir den technischen
Durchbruch von Innovationen.

Patentinformationen liefern ein Spiegelbild
der Leistungsfahigkeit von Unternehmen,
Regionen, Branchen und ganzen Volkswirt-
schaften. Alternativen zu Patentinformationen
von vergleichbarer Qualitat und Aktualitat gibt
es gegenwartig nicht.

5.4 Produktpiraterie

Nach Schatzungen der EU entfallen finf bis neun Pro-
zent des Welthandels auf gefalschte Produkte. In ers-
ter Linie denkt man dabei natlrlich an Markenartikel
und vor allem an die Modebranche.

Gefalscht wird aber heutzutage fast alles. So schatzt
die WTO, dass mittlerweile 10% aller weltweit ge-
handelter Medikamente Falschungen sind. Auch Er-
satzteile werden in groRem Umfang gefalscht. Hier
wird es immer dann gefahrlich, wenn es sich um si-
cherheitsrelevante Baugruppen wie Bremsen o.a.
handelt.

Patente und andere gewerbliche Schutzrechte
bieten auch in diesem Bereich wirksamen Schutz.
Wenn Sie Inhaber entsprechender Schutzrechte sind
kann der Zoll durch Grenzbeschlagnahme gegen
Produktpiraten tatig werden. Bei einem entspre-
chenden Antrag kontrolliert der Zoll den grenziber-
schreitenden Guterverkehr und kann Falschungen be-
reits an der Grenze stoppen. Dies funktioniert sowohl
im nationalen Bereich als auch an den AuRengrenzen
der EU (Adresse siehe Kapitel 8).
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6. Arbeithehmer
als Erfinder?

Viele mittelstdndische Unternehmen ziehen grofRRen
Nutzen aus den Erfindungen und Verbesserungsvor-
schlagen ihrer Mitarbeiter. Ca. 85% der angemelde-
ten Erfindungen kommen heute von Arbeitnehmern.
Bereits 1957 wurde im Gesetz (ber Arbeitnehmerer-
findungen das Arbeitnehmererfindungsrecht festge-
schrieben. Es gesteht zum einen dem Arbeitnehmer
eine entsprechende Vergltung zu und soll zum an-
deren das Unternehmen in seiner Wettbewerbsfa-
higkeit starken. Das Arbeitnehmererfindungsgesetz
(ArbNErfG) unterscheidet zwischen Diensterfindun-
gen und freien Erfindungen von Arbeitnehmern. Eine
Erfindung liegt vor, wenn ein Patent- oder Gebrauchs-
musterschutz maoglich ist. Verbesserungsvorschlage
sind keine gewerblich schutzfahigen Neuerungen.

Diensterfindung

Eine Diensterfindung liegt vor, wenn technische Ver-
besserungsvorschlage und Erfindungen durch ein Pa-
tent oder ein Gebrauchsmuster schutzfahig sind. Die
Erfindung muss wahrend der Dauer des Arbeitsver-
haltnisses im Unternehmen, zu Hause oder in der
Freizeit entstanden sein und entweder aus der dem
Arbeitnehmer obliegenden Tatigkeit entstanden
sein oder malRgeblich auf Erfahrungen und Ta-
tigkeiten des Arbeitnehmers im Betrieb beruhen.
Alle anderen Erfindungen sind freie Erfindungen, die
dem Arbeitgeber zumindest mitgeteilt und evtl. auch
zur Benutzung zu angemessenen Bedingungen anzu-
bieten sind. Das Unternehmen kann jedoch in allen
Fallen sein berechtigtes Interesse an einer Erfindung
geltend machen, wenn sie wahrend der Dauer eines
Arbeitsverhaltnisses zustande gekommen ist.
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Das Gesetz legt Arbeitnehmer und Arbeitgeber ent-
sprechende Pflichten auf: Der Arbeitnehmer hat die
Diensterfindung dem Arbeitgeber unverziiglich zu
melden. Der Arbeitgeber seinerseits muss den Ein-
gang der Meldung umgehend schriftlich bestatigen
und innerhalb von vier Monaten die Diensterfindung
in Anspruch nehmen oder freigeben. Mit der unein-
geschrankten Inanspruchnahme gehen die Rechte
an der Erfindung kraft Gesetzes auf den Arbeitgeber
Uber. Der Arbeitgeber muss die Diensterfindung
zum Patent oder Gebrauchsmuster anmelden, es
sei denn, es sprechen erhebliche Belange fir eine
Geheimhaltung.

Nimmt der Arbeitgeber die Diensterfindung in An-
spruch, hat er dem Arbeitnehmer eine angemessene
Vergutung zu zahlen. Die Hohe der Vergutung richtet
sich nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit, den
Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Be-
trieb und dem Anteil des Betriebes am Zustandekom-
men der Diensterfindung.

Auch flr technische Verbesserungsvorschlage, die
dem Arbeitgeber eine monopolahnliche Vorzugsstel-
lung geben wie ein gewerbliches Schutzrecht, hat
der Arbeitnehmer Anspruch auf eine angemessene
Vergutung. Dieser Anspruch entsteht mit der Verwer-
tung des Vorschlages.

Gibt es wegen der Vergltung Streit zwischen Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber, so kann die beim DPMA
eingerichtete Schiedsstelle angerufen werden. Die
Schiedsstelle versucht, eine gutliche Einigung herbei-
zuflhren; das Verfahren ist kostenfrei.

Erfindungen an Hochschulen

Seit der Novellierung des 842 ArbNErfG in 2002 ist
das Hochschullehrerprivileg entfallen. Den Hoch-
schulen wird — @hnlich wie freien Unternehmen - das
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Recht auf Inanspruchnahme aller Diensterfindungen
eingeraumt. Der Konflikt , Veroffentlichung contra Pa-
tentanmeldung” wird gesetzlich geregelt: Die Erfin-
dung ist dem Dienstherren rechtzeitig, in der Regel
zwei Monate, vor Veroffentlichung anzuzeigen.

Zur Verwertung der Hochschulerfindungen haben
die Bundeslander o6ffentliche Patentverwertungsa-
genturen gegriindet. Im Freistaat Bayern ist dies die
Bayerische Patentallianz GmbH. Experten unterstit-
zen Erfinder vor Ort, beurteilen die Verwertbarkeit
und melden die Erfindungen zum Patent an, ebenso
unterstUtzen sie die Hochschulen bei der wirtschaft-
lichen Verwertung.

Freie Erfindung

Der Arbeitnehmer muss dem Arbeitgeber so viel Uber
die Entstehung der Erfindung mitteilen, dass dieser
beurteilen kann, ob es sich um eine freie Erfindung
handelt. Innerhalb von drei Monaten kann der Arbeit-
geber danach schriftlich die Freiheit der Erfindung be-
streiten. Tut er dies nicht, so kann er diese nicht mehr
als Diensterfindung beanspruchen.

Handelt es sich um eine offensichtlich freie Erfin-
dung, braucht diese vom Arbeitnehmer auch nicht
angezeigt zu werden.




7. Lizenzen — wie kann ich
bereits geschutzte ldeen
fur meine Zwecke niutzen?

Lizenzen werden z.B. von Unternehmen vergeben,
die einen durch geistiges Eigentum geschutzten Ge-
genstand nicht selbst nutzen, wohl aber Einnahmen
daraus erzielen wollen. Gerade kleinere Unterneh-
men, die eine eigene Entwicklung durch Patente,
Marken oder Muster geschitzt haben, kédnnen da-
von profitieren, da sie keine eigene Fertigung oder ei-
nen eigenen Vertrieb aufbauen missen. Ein anderer
Grund fur die Vergabe von Lizenzen kann die Mdg-
lichkeit sein, auf Auslandsmarkten ohne Investitionen
Ful zu fassen.

Umgekehrt kann es natlrlich fir Unternehmen auf
Grund ihrer Herstellungs- und Vertriebskapazita-
ten interessant sein, Lizenzen von anderen Unterneh-
men zu erwerben.
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Die Lizenzvergabe lasst sich auch mit Vereinbarun-
gen Uber gemeinsame Produktentwicklungen oder
dem Transfer von technischem Wissen und betrieb-
lichem Know-how kombinieren.

Lizenzvertrag

Eine Lizenz wird durch einen Vertrag geregelt, in
dem der Inhaber eines Schutzrechtes (Lizenzgeber)
einem Vertragspartner (Lizenznehmer) die Erlaubnis
gibt, sein Recht gegen Zahlung einer Lizenzgebihr
zu natzen.

Grundlage eines Lizenzvertrages sind entweder ge-
werbliche Rechte, Rechte am Know-how oder Urhe-
berrechte. Eine ausschlieBliche Lizenz gibt einem
einzigen Lizenznehmer das Recht der Verwertung,
wobei klarzustellen ist, ob der Rechtsinhaber ein ei-
genes Nutzungsrecht behélt oder die Nutzungsrechte
komplett Ubertragt. In diesem Falle kann der Lizenz-
nehmer bei entsprechender vertraglicher Vereinba-
rung auch Unterlizenzen vergeben. Alternativ kann
eine einfache Lizenz an mehrere Lizenznehmer ver-
geben werden.

Lizenzvertrage sollten schriftlich abgefasst werden.
Aufgrund der meist grofden wirtschaftlichen Bedeu-
tung sind sie sorgféltig abzufassen, am besten durch
einen Patent- oder Rechtsanwalt. Nicht sinnvoll ist
es, Mustervertrage zu Ubernehmen oder bestehende
Lizenzvertrage auf neue Sachverhalte ohne entspre-
chende Anpassung zu Ubertragen. Bei der Ausarbei-
tung eines Lizenzvertrages mussen die wirtschaftli-
chen Interessen beider Vertragsparteien genau dar-
gestellt und bericksichtigt werden.

Ein Lizenzvertrag kann dem Lizenznehmer Beschréan-
kungen hinsichtlich Art, Umfang, Menge, Gebiet oder

Zeit der Auslibung eines Schutzrechtes auferlegen.
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Doch Vorsicht: Werden Beschréankungen auferlegt,
die Uber den Inhalt des Schutzrechtes hinausgehen,
so verstoR3t der Vertrag gegen das Kartellrecht!

Lizenzangebote

Patent-Anmelder oder -Inhaber kénnen z.B. im Rah-
men einer Lizenzbereitschaftserklarung (823 PatG)
signalisieren, dass sie Lizenzen fir die angemeldete
Erfindung vergeben. Diese Erklarung ist ein wesent-
licher Beitrag zur Vermarktung geschitzter Erfin-
dungen. Das DPMA speichert samtliche Lizenzbe-
reitschaftserklarungen und alle mitgeteilten Verwer-
tungsgesuche in einer Datenbank (RALF). Sie gibt
Auskunft Uber verdffentlichte Patentanmeldungen
und erteilte Patente, fUr die der Inhaber sich zur Ver-
gabe von Lizenzen bereit erklart hat. Die Daten sind
offentlich zugéanglich (https://dpinfo.dpma.de/).
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8. Wo kann ich mich beraten
lassen und welche
Fordermoglichkeiten gibt es?

Wie bereits erwahnt, ist die Patentliteratur eine frih-
zeitige Informationsquelle zum neuesten Stand der
Technik. Durch gezielte Anwendung dieses Wis-
sens sparen Sie als Unternehmer insbesondere dann
Entwicklungskosten, wenn Sie lhre eigenen Verbes-
serungen auf dieses Wissen aufbauen. Die Kennt-
nis der von der Konkurrenz bereits angemeldeten
Schutzrechte kann Nutzen und Einsatzfeld Ihres ei-
genen Vorhabens wesentlich erweitern. Die Unkennt-
nis fremder Schutzrechte hingegen kann die Wettbe-
werbsfahigkeit lhres eigenen Unternehmens er-
heblich beeintrachtigen.

In einer Wirtschaftssituation, die einerseits von im-
mer kurzeren Produktzyklen und andererseits von
steigendem Wettbewerbsdruck gepragt ist, sind
Technologietransfer und Innovationen fur jedes Un-
ternehmen uberlebenswichtig. Innovationen sind
die Basis fir neue Produkte, Verfahren und Dienst-
leistungen. Um dauerhaft am Markt erfolgreich zu
sein, muss |hr Unternehmen kontinuierlich an der Op-
timierung seiner Produkte arbeiten. Die erfolgreich
abgeschlossene Entwicklung eines Produktes und
dessen Vermarktung sollten automatisch die Grund-
lage des nachsten Innovationszyklus sein.

8.1 Patentdatenbanken

Online-Datenbanken bilden den Informationsschwer-
punkt bei der wirtschaftlichen Nutzung elektronisch
gespeicherter Dokumente. Weltweit stehen mehrere
tausend Datenbanken zur Verfligung. Informationen
Uber Patente, Gebrauchsmuster und Markenzeichen
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werden in einigen hundert Online-Datenbanken an-
geboten. Zu den wichtigsten nationalen Datenbank-
betreibern gehdren STN und FIZ-Technik. Internatio-
nal stehen entsprechende Hosts wie QUESTEL, DIA-
LOG und DATASTAR zur Verfligung. Eine Recherche
in diesen Datenbanken ist kostenpflichtig, mit dem
Anbieter muss ein Nutzervertrag abgeschlossen wer-
den.

Je nach Fragestellung sind Datenbanken mit spezifi-
schen Eigenschaften erforderlich. Zum einen gibt es
eine inhaltliche Abdeckung, die durch thematische,
geographische, zeitliche, sprachliche oder systemati-
sche Kriterien strukturiert ist, zum anderen eine Ein-
teilung nach dem Informationstyp, wie z.B. biblio-
graphische Daten, recherchierbare Textbasis, chemi-
sche Strukturdaten oder Patentfamilieninformation.
Die Durchfihrung einer Recherche muss strategisch
geplant werden, da die gewlnschten Informationen
sonst nicht gefunden werden. Die Vorbereitung der
Recherchestrategie gehort zu den wichtigsten Aufga-
ben eines Rechercheurs. Nach der Analyse des Pro-
blems werden die Datenbanken, die fir die Recher-
che am besten geeignet sind, ausgewahlt (Adressen
zu Recherche-Dienstleistern siehe 8.3).

Patentrecherchen kénnen auch Uber das Internet (z.B.
www.depatisnet.de;www.european-patent-office.org/
espacenetundwww.uspto.gov)oderiberdas, Virtuel-
le Supportzentrum” (www.virtuelles-supportzentrum.
de) der LGA Training & Consulting GmbH, Nirnberg
(www.LGA.de) durchgeflhrt werden. Dabei werden
grolRe Datenmengen erfasst und ausgewertet. Durch
verschiedene Abfragen konnen statistische Analysen
zu Erfindern, Anmeldern, Herkunftslandern, techni-
schen Gebieten und den Forschungs- und Entwick-
lungsaktivitaten einzelner Unternehmen erstellt wer-
den. Eine graphische Auswertung ermaoglicht einen
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schnellen Uberblick {iber enorme Datenmengen und
komplexe Zusammenhange.

8.2 Fordermoglichkeiten

Das Bundesministerium fir Bildung und Forschung
(BMBF) fordert seit 1995 das Projekt Innovations-
stimulierung (INSTI). Im Rahmen der Neuorganisati-
on der Bundesministerien wurde die Zustandigkeit fur
die MaRnahme INSTI im Jahr 2006 an das Bundes-
ministerium flr Wirtschaft und Technologie (BMWi)
Ubertragen. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
und Unternehmensgriinder werden im Rahmen der
KMU-Patentaktion bei einer erstmaligen Sicherung
ihrer Forschungs- und Entwicklungsergebnisse durch
gewerbliche Schutzrechte unterstltzt. Bei der ersten
Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung wird hier-
fur finanzielle Hilfe und Betreuung angeboten. Ziel
ist es, in Deutschland ein erfinder- und innovations-
freundliches Klima zu schaffen und die Umsetzung
von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen in
marktfahige Produkte zu verbessern (s. Ziff. 8.3.7).

Zuschisse

Dem innerbetrieblichen Entwicklungsprozess folgend
ist die INSTI-KMU-Patentaktion in sechs Teilpakete
untergliedert:

Recherche zum Stand der Technik

Eine qualitativ hochwertige Recherche zum Stand
der Technik ist Voraussetzung, um die Chancen einer
Patentfahigkeit abschatzen zu kédnnen.

Zuschuss 50% der Kosten, max. EUR 800,-

Kosten-/Nutzen-Analyse

Diese Analyse dient dazu, die Wirtschaftlichkeit ei-
ner Patentanmeldung und die Verwertungschan-
cen besser abschatzen zu kénnen.

Zuschuss 50% der Kosten, max. EUR 800,-
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Patentanmeldung beim DPMA

Patentanwaltliche Unterstlitzung im Rahmen des An-
melde- und Prifverfahrens.

Zuschuss 50% der Kosten, max. EUR 2.100,—

Vorbereitung fiir die Verwertung einer
Erfindung

Unterstltzung bei der wirtschaftlichen Verwertung
einer geschutzten Erfindung.

Zuschuss 50% der Kosten, max. EUR 1.600,-

Gewerblicher Rechtschutz im Ausland

Forderung der Leistungen eines Patentanwalts und
der Gebihren von Auslandsanmeldungen sowie
Ubersetzungskosten.

Zuschuss 50% der Kosten, max. EUR 2.700,-

Fordervoraussetzungen
Fordermittel aus der KMU-Patentaktion kdnnen in
Anspruch nehmen:

Unternehmen (einschlieRlich Handwerksbetriebe und
Unternehmensgrinder des produzierenden Gewer-
bes und der Landwirtschaft) mit Geschaftssitz und
Produktionsstatte in Deutschland, mit bis zu 250 Be-
schaftigen und entweder einem Jahresumsatz von
hoéchstens EUR 50 Mio. oder einer Jahresbilanzsum-
me von héchstens EUR 43 Mio., die in den letzten
finf Jahren kein Patent oder Gebrauchsmuster ange-
meldet haben.

Weitere Informationen, Forderrichtlinien und Teilnah-
meantrdage sind bei jedem INSTI-Partner oder beim
Institut der deutschen Wirtschaft (siehe 8.3.7) sowie
im Internet unter www.insti.de erhaltlich.
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8.3 Dienstleistungen rund um den
Gewerblichen Rechtsschutz

8.3.1 Deutsches Patent- und Markenamt
(DPMA)

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), eine
dem Bundesministerium fir Justiz nachgeordnete
Bundesbehorde, ist die Zentralbehdrde auf dem Ge-
biet des gewerblichen Rechtschutzes in Deutschland.
Es hat die Aufgabe, gewerbliche Schutzrechte zu er-
teilen und zu verwalten, sowie die Offentlichkeit iber
bestehende gewerbliche Schutzrechte in Deutsch-
land zu informieren.

Das DPMA hat seinen Hauptsitz in Minchen, mit
Dienststellen in Jena und Berlin.

Organisatorisch ist das DPMA in vier Hauptabteilun-

gen gegliedert:

B Patente: ist u.a. fUr Patente und flr Recherchen
zustandig.

B Information: informiert die Offentlichkeit tiber die
gewerblichen Schutzrechte und ist fir die Informa-
tions- und Auskunftsdienste zustandig.

B Marken und Muster: umfasst den Schutz von
Marken, geografischen Herkunftsangaben und Ge-
brauchs- und Geschmacksmuster.

B Zentrale Verwaltung/Rechtsabteilung: umfasst
Verwaltungsaufgaben, Rechtsangelegenheiten,
die Staatsaufsicht Uber die Verwaltungsgesell-
schaft und Angelegenheiten des Patentanwalts
und Vertreterwesens.

Die 1998 errichtete Dienststelle Jena ist fur die Pri-
fung eines Teils der Markenanmeldungen, die Verwal-
tung der Marken und die Bearbeitung samtlicher An-
meldungen von Geschmacksmustern und Typogra-
phischen Schriftzeichen zustandig.
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Das Technische Informationszentrum Berlin (TIZ) ist
eine AuRenstelle der Dienststelle Jena und stellt der
Offentlichkeit ein umfassendes Informationsangebot
Uber gewerbliche Schutzrechte und Normen zur Ver-
flgung.

Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrlckenstrafde 12 = 80331 Minchen
Tel.: 089 2195-3402 = Fax: 089 2195-2221
4 info@dpma.de © www.dpma.de
Briefadresse: 80297 Munchen

Deutsches Patent- und Markenamt
Dienststelle Jena

Goethestral’e = 07743 Jena

Tel.: 03641 40-54 = Fax: 03641 40-5690
>4 info@dpma.de © www.dpma.de

Deutsches Patent- und Markenamt
Technisches Informationszentrum Berlin
Gitschiner Strafde 97 = 10969 Berlin

Tel.: 030 25992-220 = Fax: 030 25992-404
>4 info@dpma.de © www.dpma.de
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8.3.2 Das Europaische Patentamt (EPA)

Das Européische Patentamt (EPA) in Mlnchen, mit
Zweigstelle in Den Haag und Dienststellen in Berlin
und Wien sowie einem Verbindungsbiro zu den In-
stitutionen der EU in BrUssel, erteilt europaische Pa-
tente flr die Vertragsstaaten des Européischen Pa-
tenttbereinkommens (EPU). Es ist Exekutivorgan der
Européischen Patentorganisation (EPQO), einer auf der
Basis des EPU gegriindeten zwischenstaatlichen Ein-
richtung.

Die Vertragsstaaten sind (Stand April 2007): Oster-
reich, Belgien, Schweiz, Zypern, Deutschland, Dane-
mark, Spanien, Finnland, Frankreich, Tirkei, Vereinig-
tes Konigreich, Griechenland, Irland, Italien, Liechten-
stein, Luxemburg, Monaco, Malta, Niederlande, Por-
tugal, Schweden, Bulgarien, Tschechische Republik,
Estland, Slowakische Republik, Slowenien, Ungarn,
Island, Lettland, Litauen, Polen und Rumanien. Mit
Einreichung einer Europaischen Patentanmeldung
gelten zunachst alle Vertragsstaaten als benannt. Erst
im spateren Verfahren hat der Anmelder eine Aus-
wabhl zu treffen.

65|



Auftrag des EPA ist es, Innovation, Wettbewerbsfa-
higkeit und Wirtschaftswachstum zum Nutzen der
Birger Europas zu fordern. Seine Aufgabe ist es,
nach einem zentralisierten Verfahren européaische Pa-
tente fUr Erfindungen zu erteilen. Mit der Einreichung
einer einzigen Anmeldung in einer der drei Amtsspra-
chen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch) kann Patent-
schutz in mehreren oder allen 31 EPU-Vertragsstaa-
ten erlangt werden.

Europaisches Patentamt Miinchen
Erhardtstrafde 27 = 80469 Miinchen
Tel.: 089 2399-0 » Fax: 089 2399-4560
> www.epo.org

Postadresse: 80289 Minchen

Europaisches Patentamt

Dienststelle Berlin

Gitschinger Strafse 103 = 10969 Berlin
Tel.: 030 25901-0 = Fax: 030 25901-840
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8.3.3 Harmonisierungsamt fiir den
Binnenmarkt (HABM)

Die Aufgabe des Harmonisierungsamtes fir den Bin-

nenmarkt (HABM) besteht darin, auf der Ebene der

Européischen Union den Erwerb von Marken, Mus-

tern und Modellen zu férdern und die entsprechen-

den Rechte zu verwalten.

Das Amt fUhrt die Verfahren zur Eintragung gemein-
schaftlicher gewerblicher Schutzrechte durch. Es
fuhrt die 6ffentlichen Register dieser Titel. Gemein-
sam mit den Gerichten der Mitgliedstaaten der Euro-
paischen Union hat es die Aufgabe, tGber Antrage zur
Nichtigerklarung dieser Titel nach ihrer Eintragung zu
entscheiden.

Das HABM ist eine rechtlich, administrativ und finan-
ziell eigenstandige offentlich-rechtliche Einrichtung.

Das durch Rechtsakt der Europaischen Gemeinschaft
errichtete HABM st eine Einrichtung der Europai-
schen Gemeinschaft mit eigener Rechtspersonlich-
keit. Es Ubt seine Tatigkeit im Rahmen des Gemein-
schaftsrechts aus. Fir die Kontrolle der Rechtmaf3ig-
keit der Entscheidungen des Harmonisierungsamtes
sind die gemeinschaftlichen Gerichte zustandig: das
Gericht erster Instanz und der Gerichtshof der Eu-
ropaischen Gemeinschaften. Das Amt ist gehalten,
seinen Haushalt durch eigene Einnahmen auszuglei-
chen. Seine Haupteinnahmequellen sind die Eintra-
gungsgebihren und die Gebihren fir die Verlange-
rung der Schutzrechte.

Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt
(HABM) (Marken, Muster und Modelle)

Avenida de Europa, 4 = E-03008 = Alicante SPANIEN
Tel.: +34 965 13-9100 = Fax: +34 965 13-1344

D4 information@oami.eu.int = http://oami.eu.int/de/
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8.3.4 LGA Training & Consulting GmbH -
Patent- und Normenzentrum

Das Patent- und Normenzentrum der LGA in Ndrn-

berg und die Zweigstelle in Hof bieten ein breites In-

formations- und Dienstleistungsangebot im Bereich

des Patent-, Marken-, Muster- und Normenwesens,

das offentlich zuganglich ist.

Folgende Dienstleistungen werden lhnen angebo-
ten:

Dokumentenauslage: Sie kénnen vor Ort deutsche
und internationale Patente, Gebrauchsmuster, Mar-
ken oder Geschmacksmuster sowie Normen, be-
stimmte nationale Richtlinien, Gesetze, Verordnun-
gen und Verbandsrichtlinien einsehen.

Dokumentenbeschaffung: Das Patent-und Normen-
zentrum liefert lhnen Volltexte von Patenten, Ge-
brauchsmustern, Marken, Geschmacksmustern, Nor-
men, Richtlinien, Gesetzestexten und Verordnungen
als Dokument oder Datei.

Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen: Sie
kénnen Patent- (deutsche, europaische und PCT) und
Gebrauchsmusteranmeldungen personlich einreichen
oder einsenden. Das Patentzentrum leitet diese fur
Sie an das DPMA weiter. AulBerhalb der Geschafts-
zeiten steht ein Nachtbriefkasten zur Verflgung.

Recherchen: Die Komplexitdt des gewerblichen
Rechtsschutzes fihrt dazu, dass Eigenrecherchen oft
erfolglos, ja gefahrlich sein kénnen, da sie eine trige-
rische Sicherheit vorspiegeln. Die LGA bietet Ihnen
Informationsrecherchen im gesamten Spektrum der
gewerblichen Schutzrechte und Sachgebiete wie: Pa-
tente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster und Mar-
ken. Sie bietet Ihnen sowohl technische Informations-
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recherchen, als auch patentstatistische Analysen und
Patentlberwachungen.

Erfinderberatung: Die LGA bietet lhnen als freier
Erfinder oder KMU wochentlich stattfindende kos-
tenlose Erfinderberatungen, die von Patentanwalten
durchgefiihrt werden.

Es werden periodisch Seminare zu Themen wie
gewerbliche Schutzrechte oder Normenwesen u.a.
durchgefihrt, auf Anfrage auch vor Ort.

Im Euro Info Centre der LGA kdénnen Sie kosten-
los das Amtsblatt der EU, Kommissionsdokumente
und andere Veroffentlichungen einsehen. Sie kdnnen
selbst recherchieren und werden kompetent zu EU-
Vorschriften, Ausschreibungen, CE-Kennzeichnung
u.a. beraten.

Das Virtuelle Supportzentrum der LGA: Sie kdnnen
bequem selbst recherchieren, ohne |hr Blro verlas-
sen zu mussen. Durch ein interaktives System kon-
nen Sie Uber das Internet direkt auf die Patentdaten-
bank zugreifen, unter standiger fachlicher Betreuung
eines Experten. So kénnen Sie sowohl die Kosten re-
duzieren als auch verlassliche Ergebnisse erhalten.

Dazu wird Ihr Rechner mit dem des Experten syn-
chronisiert, er begleitet Sie virtuell bei Ihrer Recher-
che; parallel stehen Sie telefonisch mit ihm in Ver-
bindung. Sie erhalten sichere Ergebnisse auf Ihrem
Bildschirm, die Sie weiter bearbeiten kdnnen. Der Re-
chercheur klinkt sich aus und Ubergibt Ihnen die Ak-
tionsrechte. Das Virtuelle Supportzentrum finden Sie
unter: www.virtuelles-supportzentrum.de
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LGA Training & Consulting GmbH

Patente und Normen

TillystralRe 2 = 90431 NUrnberg

Tel.: 0911 655-4938 = Fax: 0911 655-4929

X piz@lga.de
www.lga.de/tuv/de/tc/index_patente_normen.shtml
Briefadresse: Postfach 30 22 = 90014 Nlrnberg

LGA Training & Consulting GmbH

Zweigstelle Hof

Fabrikzeile 21 = 95028 Hof

Tel.: 09281 7375-53 oder -55 = Fax: 09281 40050
< harald.rietsch@Iga.de
www.lga.de/tuv/de/tc/patente_normen_hof.shtml
Briefadresse: Postfach 30 48 © 95006 Hof
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8.3.5 Patentanwalte

Patentanwalte sind Dienstleister auf dem Gebiet des
gewerblichen Rechtsschutzes und férdern so den
technologischen Fortschritt. Neben einer techni-
schen oder naturwissenschaftlichen Ausbildung sind
sie auch mit dem einschlagigen Recht bestens ver-
traut. Sie sind lhr Ansprechpartner als Erfinder und
begleiten und unterstitzen Sie auf dem Weg zum
Schutz Ihrer Erfindungen oder lhres geistigen Eigen-
tums.

Patentanwalte erbringen vielfaltige Leistungen: Sie
beraten Sie als Erfinder in Belangen des gewerbli-
chen Rechtsschutzes, sie fihren fir Sie die Anmel-
dung von gewerblichen Schutzrechten national und
international durch und vertreten Sie vor den deut-
schen und européischen Patentamtern, bei Behorden,
vor dem Bundespatentgericht und anderen nationa-
len und internationalen Behorden des gewerblichen
Rechtsschutzes. Zudem Ubernehmen Patentanwal-
te die Einzahlung von Jahresgebiihren, die Uberwa-
chung von Schutzrechten sowie die Verfolgung von
Schutzrechtsverletzungen. Zu ihrem Arbeitsgebiet
gehdren auch die Beratung von Arbeitnehmern bei
Diensterfindungen, die Ausarbeitung von Lizenzver-
tragen und Recherchen zum Stand der Technik. Eben-
so unterstiitzen sie Sie bei der Anfertigung von Uber-
setzungen rechtlichen und technischen Inhalts.

Die Patentanwaltskammer flhrt in Zusammenar-
beit mit den Industrie- und Handelskammern und
den Patentinformationszentren kostenlose Erstbe-
ratungen fur Erfinder durch. Eine Ubersicht der
Orte und Termine finden Sie unter Dienstleistun-
gen auf dem Server der Patentanwaltskammer
(www.patentanwaltskammer.de).
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Auf Anfrage nennt die Patentanwaltskammer Patent-
anwalte mit Spezialwissen in bestimmten Sachgebie-
ten. Ebenso kdnnen Sie unter www.patentanwalt.de
Patentanwalte einer bestimmten Region suchen.

FUr die Suche nach einem Patentanwalt steht auch
ein Internetdienst der PAVIS e.G. mit ca. 2.000 Adres-
sen zur Verflgung: www.patentanwalt-suche.de.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.pavis.de.

Patentanwaltskammer

Tal 29 = 80331 Minchen

Tel.: 089 242278-0 = Fax: 089 242278-24

>4 dpak@patentanwalt.de © www.patentanwalt.de

Bayerischer Patentanwaltsverein e.V. c/o
Meissner, Bolte & Partner Herr Dr. Stefan M. Zech
WidenmayerstraRe 48 = 80538 Miinchen

>4 mail.@mbp.de © www.mbp.de

Bundesverband Deutscher Patentanwalte e.V.
Kronenstrafde 30 = 70174 Stuttgart

Tel.: 0711 222976-0 = Fax: 0711 222976-76

P4 post@bundesverband-patentanwaelte.de
www.bundesverband-patentanwaelte.de
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8.3.6 INSTI

Wettbewerbsfahigkeit wird zunehmend an den Mog-
lichkeiten gemessen, neue Produkte schnell und
kostengiinstig auf den Markt zu bringen. Entschei-
dend hierflir sind Innovationsfahigkeit, Effizienz in
Forschung und Entwicklung sowie ein wirksamer
Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Auf
Grund dieser Situation fordert das Bundesministeri-
um fir Bildung und Forschung (BMBF) seit 1995 das
Verbundprojekt Innovationsstimulierung (INSTI). Auf-
grund der Neuorganisation der Bundesministerien
wurde die Zustandigkeit fur die INSTI MaRnahmen
im Jahr 2006 vom BMBF auf das Bundesministerium
far Wirtschaft und Technologie (BMWi) Ubertragen.
Ziel ist die starkere Nutzung von Patent- und wissen-
schaftlich-technischen Datenbanken, um Doppelent-
wicklungen und Fehlinvestitionen vorzubeugen. Die
vertiefte Kenntnis des Patentwesens soll zudem dazu
beitragen, Innovationen starker als bisher schiitzen zu
lassen.

Mit Hilfe des INSTI-Projektes wurden bundesweite
Netzwerke regionaler Anlaufstellen, den INSTI-Part-
nern, entwickelt. Diese umfassen Patentanwalte, Pa-
tentinformationszentren, Erfinderférderzentren, Un-
ternehmensberater, Technologieagenturen u.a., so
dass jeder INSTI-Partner auf das gesamte Experten-
wissen zurtickgreifen kann.

So sind Netzwerke mit folgenden Profilen und Ange-
boten entstanden:

INSTI-Netzwerk (www.insti.de)

Ein Netzwerk regionaler Beratungsstellen mit dem
gesamten Expertenwissen von der Ideenfindung bis
zur Verwertung von Innovationen.
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INSTI Innovation e. V. (www.inev.de)

Ein Dienstleisternetzwerk, das umfangreiche Innova-
tionsangebote zur Initiierung professioneller Innova-
tionsprozesse bei Unternehmen, Existenzgrindern,
Hochschulen, Forschungs- und aufReruniversitdren
Einrichtungen bereitstellt.

INSTI-Innovationspartner
(www.innovationspartner.de)

Ein Netzwerk erfahrener Innovationspartner mit aus-
gewiesener Kompetenz auf dem Gebiet der Verwer-
tung von hochwertigen, auf wirtschaftliche Erfolgs-
aussichten geprlften Innovationen im Rahmen des
InnovationMarket (www.innovationmarket.de).

Patentforderung mittels der KMU-Patentaktion
Im Rahmen dieser Aktion unterstitzt das Bundesmi-
nisterium fur Wirtschaft und Technologie (BMWi) die
erste Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung klei-
ner oder mittlerer Unternehmen oder von Unterneh-
mensgrindern mit dem Ziel, den aktiven Umgang mit
Patenten zu fordern (siehe auch Ziff. 8.2).

Es werden Zuschisse fur die Inanspruchnahme von
externem Sachverstand gewahrt. Der Zuschuss be-
tragt 50% der anfallenden Kosten, insgesamt hochs-
tens EUR 8.000,—. Antrage konnen bei jedem INSTI-
Partner angefordert und eingereicht werden.

Institut der deutschen Wirtschaft Koln
INSTI-Projektmanagement Dipl.-Vw. Kerstin Krey
Gustav-Heinemann-Ufer 84-88 © 50968 Koln
Tel.: 0221 4981-833 = Fax: 0221 4981-856

4 krey@iwkoeln.de © www.insti.de
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INSTI-Partner in Bayern

LGA Training & Consulting GmbH
Patente und Normen

Verena Graf

TillystraRe 2 = 90431 Nurnberg

Tel.: 0911 655-4921 = Fax: 0911 655-4929
< verena.graf@lga.de

Fraunhofer-Patentstelle fir die
Deutsche Forschung

Dipl.-Ing. Hans Georg Lehner
LeonrodstraRe 68 =~ 80636 Munchen

Tel.: 089 1205-6507 = Fax: 089 1205-6812
< hans-georg.lehner@pst.fraunhofer.de

PAVIS

Verrechnungs-, Informations- und Serviceorgani-
sation der Patentanwalte in Deutschland e.G.
PAin Gudrun Skupch

Gautinger Str. 10 = 82319 Starnberg

Tel.: 08151 9168-20 = Fax: 08151 9168-29

< mail@pavis.de

Technologie- und Griinderzentrum (TGZ)
Wirzburg

Dr. Alexander Zoller, Dipl.-Kff. Sonja Ehrenfels
Sedanstral’e 27 © 97082 Wirzburg

Tel.: 0931 4194-312/-202 = Fax: 0931 4194-205
X info@tgz-wuerzburg.de

Innovations- und Griinderzentrum Bamberg GmbH
Dr.-Ing. Klaus Rumer

Kronacher Strafse 41 = 96052 Bamberg

Tel.: 0951 9649-0 = Fax: 0951 9649-109

< info@igzbamberg.de
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Winter, Brandl, Furniss, Hibner, Ross,
Kaiser, Polte — Partnerschaft Patent- und
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Willi Polte
Bavariaring 10 » 80336 Minchen

Tel.: 089 54301-809 = Fax: 089 54301-700
E-Mail: wpolte@wbetal.de

Consultor
Unternehmensberatungsgesellschaft mbH
Christian Geiling

Kleemannstraf3e 14 = 93413 Cham

Tel.: 09971 8578-0 = Fax: 09971 801985

< info@consultor.de
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8.3.7 Zoll - Zentralstelle gewerblicher
Rechtsschutz

Aufgrund des immer gréfieren Problems der Produkt-
und Markenpiraterie hat das Bundesministerium fir
Finanzen eine Zentralstelle fir gewerblichen Rechts-
schutz eingerichtet. Diese ist eine Fachbehorde der
Zollverwaltung und besitzt bundes- und europaweite
Zustandigkeit.

Bei Verdacht auf Verletzung geistigen Eigentums darf
nach Antrag des Schutzrechtsinhabers der Zoll tatig
werden. Er kontrolliert den grenzlberschreitenden
Verkehr und kann den Warenverkehr fiir einen gewis-
sen Zeitraum anhalten um festzustellen, ob eine Ver-
letzung eines Schutzrechtes vorliegt.

Oberfinanzdirektion Nirnberg

Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz
Diplom-Finanzwirt Klaus Hoffmeister
SophienstraRe 6 © 80333 Minchen

Tel.: 089 5995-2313 = Fax: 089 5995-2317
E-mail: zgr@ofdm.bfinv.de = Internet: www.zoll.de

77



8.3.8 Weitere Dienstleister
Informationsquellen zum Thema:

Gewerblicher Rechtschutz

WWwWWw.uspto.gov

Das US Patent- und Markenamt verfligt Uber zahlrei-
che Datenbanken zur Recherche in US-Schutzrech-
ten.

WWW.Wipo.org

Internetportal der World Intellectual Property Organi-
zation = Internationales Bliro des PCT (Patent Coope-
ration Treaty) mit Informationen zum internationalen
Patentwesen.

www.depatisnet.de und
www.european-patent-office.org/espacenet
Patentinformationsdienste des DPMA und des
Europadischen Patentamts.

www.existenzgruender.de/patentplaner/

www.existenzgruender.de/markenplaner/

Der Patent- und Markenplaner des Bundesministeri-
ums fur Wirtschaft und Technologie bietet aktuelle In-
formationen zum Gewerblichen Rechtsschutz.

www.dabei-ev.de
Internetportal der Deutschen Aktionsgemeinschaft
Bildung — Erfindung — Innovation

www.patentforum-nordbayern.de
Anlaufstelle flr Informationen rund um das Patent in
Nordbayern

http://publikationen.dpma.de
DPMA-Publikationen — Intenetplattform fir amtliche

Publikationen zu Patenten, Marken und Mustern.
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Verwertung, Vertrieb und Finanzierung

von Erfindungen

Im Rahmen der BMWi-Verwertungsinitiative und
weiterer MalRnahmen ist ein Netzwerk von Patent-
und Verwertungsgesellschaften entstanden, die wirt-
schaftlich interessante Erfindungen aus den Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen zentral vor-
halten.

www.technologieboerse.ihk.de

Die Datenbank der IHK enthélt ca. 2.000 Eintrage. Es
kann nach Technologieangeboten oder Technologie-
nachfragen gesucht werden.

www.technologieallianz.de

Vermittlung von Forschungs- und Entwicklungser-
gebnissen von Forschungseinrichtungen und Hoch-
schulinstituten zur Industrie, aber auch von Unterneh-
men zu Unternehmen

www.kfw.de
Die KfW ist Ansprechpartner fir Férderprogramme
zur Finanzierung von Investitionen, Innovationen und
Beteiligungen.

www.innovationmarket.de
Der virtuelle INSTI-Marktplatz fihrt Ideen und Kapi-
tal zusammen.

www.baydat.de

Das Transfer-Portal der Bayerischen Hochschulen
bietet eine Kooperationsbérse Hochschule — Wirt-
schaft.

www.abayfor.de

Die Arbeitsgemeinschaft der Bayerischen For-
schungsverbiinde ist kinftig Teil der Bayerischen
Forschungsallianz (BayFOR gGmbH).
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www.bayern-innovativ.de

Die Bayern Innovativ Gesellschaft fir Innovation und
Wissenstransfer mbH in Nlrnberg konzipiert Koope-
rationsplattformen fir Wirtschaft und Wissenschaft,
bei denen zukinftige Innovationen initiiert werden.
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Abkurzungsverzeichnis

ArbNErfG
BMBF

BMWi

DPMA

EPA

EPU
GebrMG
GeschmMG
GWB

HABM
HalblSchG

INSTI

|PC
KMU
MarkenG

OMPI

PatG
PCT

Arbeitnehmererfindungsgesetz
Bundesministerium fir Bildung und
Forschung

Bundesministerium fir Wirtschaft und
Technologie

Deutsches Patent- und Markenamt
Europaisches Patentamt
Europaisches Patentlibereinkommen
Gebrauchsmustergesetz
Geschmacksmustergesetz

Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschrankungen

Harmonisierungsamt fir den Binnen-
markt (Marken, Muster und Modelle)

Halbleiterschutzgesetz

Projekt Innovationsstimulierung des
Bundesministeriums fur Wirtschaft
und Technologie (BMWi)

Internationale Patentklassifikation
Kleine und mittlere Unternehmen

Gesetz Uber den Schutz von Marken
und sonstigen Kennzeichen

Organisation Mondiale de la Proprieté
Intellectuelle (siehe WIPQO)
Deutsches Patentgesetz

Patent Cooperation Treaty — Vertrag
Uber die internationale Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet des Patent-
wesens vom 19.7.1970
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PVU

TGZ
UrhG
USPTO

WIPO

WTO
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Pariser VerbandsUtbereinkunft zum
Schutz des gewerblichen Eigentums
vom 20.3.1883

Technologie- und Grinderzentrum
Deutsches Urheberrechtsgesetz

United States Patent and Trademark
Office

World Intellectual Property Organi-
sation (Weltorganisation fUr geistiges
Eigentum)

= Internationales Buro des PCT
World Trade
Organization/Welthandelsorganisation



Hinweis

Diese Druckschrift wird im Rahmen
der Offentlichkeitsarbeit der Bayeri-
schen Staatsregierung herausgegeben.
Sie darf weder von Parteien noch von
Wahlwerbern oder Wahlhelfern im
Zeitraum von fiinf Monaten vor einer
Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung
verwendet werden. Dies gilt fir Land-
tags-, Bundestags-, Kommunal- und
Europawahlen. Missbréuchlich ist
wahrend dieser Zeit insbesondere die
Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an
Informationsstéanden der Parteien
sowie das Einlegen, Aufdrucken und
Aufkleben von parteipolitischen Infor
mationen oder Werbemitteln. Untersagt
ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte
zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch
ohne zeitlichen Bezug zu einer bevor
stehenden Wahl darf die Druckschrift
nicht in einer Weise verwendet wer
den, die als Parteinahme der Staatsre-
gierung zugunsten einzelner politischer
Gruppen verstanden werden kénnte.
Den Parteien ist gestattet, die Druck-
schrift zur Unterrichtung ihrer eigenen
Mitglieder zu verwenden.

Die Druckschrift wurde mit grof3er
Sorgfalt zusammengestellt. Gewahr fur
die Richtigkeit und Vollstéandigkeit des
Inhalts kann dessen ungeachtet nicht
bernommen werden.

Wollen Sie mehr Uber die Arbeit

BAYERN | DIREKT | der Bayerischen Staatsregierung

www.bayern.de [ Tel. 0180 1201010 WiSSen7

BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staatsre-
gierung. Unter Telefon 0180 1 201010 (3,9 Cent pro Minute aus
dem dt. Festnetz; abweichende Preise aus Mobilfunknetzen) oder
per E-Mail unter direkt@bayern.de erhalten Sie Informationsmate-
rial und Broschiren, Auskunft zu aktuellen Themen und Internet-
quellen sowie Hinweise zu Behorden, zustandigen Stellen und
Ansprechpartnern der Bayerischen Staatsregierung.



Bayerisches Staatsministerium fur
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

HINWEIS

Seit 1. Marz 2010 gelten neue Bestimmungen des Tele-
kommunikationsgesetzes (BGBI. | 2009, S. 2409-2412),
die u.a. neue Preisangabeverpflichtungen fur Anbieter
von (0)180er Rufnummern beinhalten.

Die Information Uber die Servicestelle der Bayerischen
Staatsregierung wird daher wie folgt aktualisiert:

BAYERN I DIREKT

WwWw. bayern.de 1 Tel. 0180 1 20101OJ

BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayeri-
schen Staatsregierung. Unter Telefon 0180 1 201010
(3,9 ct/min aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunk-
preis maximal 42 ct/min) oder per E-Mail unter
direkt@bayern.de erhalten Sie Informationsmaterial und
Broschuren, Auskunft zu aktuellen Themen und Inter-
netquellen sowie Hinweise zu Behorden, zustandigen
Stellen und Ansprechpartnern bei der Bayerischen
Staatsregierung.

Dienstgebédude Telefon Vermittlung E-Mail

Prinzregentenstr. 28, 80538 Miinchen 089 2162-0 poststelle@stmwivt.bayern.de -‘l

Abteilung Landesentwicklung Telefax Internet

Prinzregentenstr. 24, 80538 Miinchen 089 2162-2760 www.stmwivt.bayern.de | e |
1 o

Offentliche Verkehrsmittel: U4, U5 (Lehel); 17, 100 (Nationalmuseum/Haus der Kunst)



	Ideen schützen – Wissen nützen
	Inhalt
	Vorwort
	1. Was ist ein gewerbliches Schutzrecht?
	2. Warum soll ich meine Erfindungen schützen lassen?
	2.1 Ökonomische Absicherung
	2.2 Informationsgewinnung

	3. Wie kann ich meine Erfindungen in Deutschland schützen lassen?
	3.1 Patent
	3.2 Gebrauchsmuster
	3.3 Geschmacksmuster
	3.4 Marken
	3.5 Halbleiterschutzrecht
	3.6 Urheberrecht
	3.7 Gewerbliche und sonstige Schutzrechte im Überblick

	4. Wie kann ich meine Erfindungen im Ausland schützen lassen?
	4.1 Technische Schutzrechte
	4.2 Nichttechnische Schutzrechte

	5. Wo und wie kann ich mich über Schutzrechte informieren und weshalb ist das so wichtig? Was kann ich gegen Produktpiraterie tun?
	5.1 Patentinformation
	5.2 Patentüberwachung
	5.3 Patentstatistische Analyse
	5.4 Produktpiraterie

	6. Arbeitnehmer als Erfinder?
	7. Lizenzen – wie kann ich bereits geschützte Ideen für meine Zwecke nützen?
	8. Wo kann ich mich beraten lassen und welche Fördermöglichkeiten gibt es?
	8.1 Patentdatenbanken
	8.2 Fördermöglichkeiten
	8.3 Dienstleistungen rund um den Gewerblichen Rechtsschutz

	Abkürzungsverzeichnis




